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Einleitung

Im Rahmen der auch kiinftig zu erwartenden Veranderungen in Organisation und Arbeitsweise stad-
tischer Betriebs- und Verwaltungseinrichtungen legt die Verwaltungsfiihrung der Stadt Duisburg
Wert auf praktizierten Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sie hat sich zur Einfuhrung und Weiterent-
wicklung eines Arbeitsschutzmanagementsystems entschieden, beginnend mit der Festschreibung
grundsatzlicher Fuhrungsverantwortlichkeiten als Bestandteil der allgemeinen Dienstanweisung
(ADA - Kapitel 3 - Personalangelegenheiten/Arbeitszeit/Arbeits- und Gesundheitsschutz) mit dem
Ziel, Leben und Gesundheit der stadtischen Bediensteten zu schitzen, ihre Arbeitskraft zu erhalten
und die Arbeit menschengerecht zu gestalten.

Dieses Handbuch dient der Unterstiitzung aller verantwortlichen Vorgesetzten in den Amtern, Institu-
ten und sonstigen Fachbereichen der Stadtverwaltung Duisburg.

Die hier behandelten Themen decken den Bereich der Arbeitsschutzvorschriften ab, die in Teilen
oder in Ganze in den Fachbereichen fir derzeit bekannte Tatigkeiten / Arbeitsverfahren zur Umset-
zung kommen mussen.

Sofern Tatigkeiten oder Arbeitsverfahren neu eingeflihrt oder geandert werden und damit in diesem
Handbuch noch nicht behandelte Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes berithren, sind
diese vor Einfuhrung mit IV-01 abzustimmen.


https://intranet.duisburg.loc/ada/kapitel-3/personalangelegenheiten-arbeitszeit-arbeits-und-gesundheitsschutz.php

Einleitung

Das Institut fur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin steht ihnen wie gewohnt bei der Erfullung lhrer
Aufgaben gem. unserer Leistungskataloge unterstitzend zur Seite.

Arbeitssicherheit: NA 7705

Feldmann, Ole NA: 7707
o.feldmann@stadt-duisburg.de

Dittes, Jorg NA: 7716
j.dittes@stadt-duisburg.de

Heinrich-Beuth, Wolfgang NA: 7708
w.heinrich-beuth@stadt-duisburg.de

Peinemann, Frank NA: 7762
f.peinemann@stadt-duisburg.de

Arbeitsmedizin: NA.: 7710 (Anmeldung)
Dr. Friedhoff, Jens NA: 7704

j-friedhoff@stadt-duisburg.de

Brandschutzbeauftragte:

Stelle zurzeit nicht besetzt NA: 7735


mailto:o.feldmann@stadt-duisburg.de
mailto:j.dittes@stadt-duisburg.de
mailto:w.heinrich-beuth@stadt-duisburg.de
mailto:f.peinemann@stadt-duisburg.de
mailto:j.friedhoff@stadt-duisburg.de

Organisation des Arbeitsschutzes

Der Oberburgermeister ist als Dienstvorgesetzter der Beschéaftigten sowie als gesetzlicher Vertreter
der Gemeinde fir die Erfullung der Unternehmerpflichten verantwortlich. Im Rahmen dieser Pflichten
ist er als Normadressat der Arbeitsschutzvorschriften verantwortlich fur die Durchfiihrung der Mal3-
nahmen zur Verhitung von Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten sowie fur die Verhutung arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren. In Anbetracht der Fille von ordnungsrechtlichen Vorschriften und
der Grolie der Stadtverwaltung kann der Oberblrgermeister samtliche Aufgaben und Pflichten jedoch
nicht in Person wahrnehmen.

Er hat aber in jedem Fall die Verpflichtung, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit sowohl das staatliche Arbeitsschutzrecht als auch die Vorschriften der Unfallversicherungstrager
innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzt werden kénnen (s. auch § 3 Abs. 2 Arbeitschutzgesetz).

Zu diesem Zweck sind innerhalb der Stadtverwaltung auf Grundlage der ADA - Kapitel 3 - Personal-
angelegenheiten/Arbeitszeit/Arbeits- und Gesundheitsschutz verschiedene organisatorische Festle-
gungen getroffen worden.

Im Folgenden wird grundsatzlich die mannliche Form der Funktionsbezeichnung benutzt, um die
Lesbarkeit des Textes zu erleichtern.

o Oberbiirgermeister

Dem Oberburgermeister obliegt die Aufsicht ber die Umsetzung der Arbeitsschutzmalinahmen
sowie Auswahl, Bestellung und Uberwachung der Sicherheitsfachkrafte und Betriebsarzte. Ferner
die Sicherstellung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation des Arbeitsschutzes.

Der Oberblrgermeister tbertragt seine ihm obliegenden Pflichten schriftlich auf die jeweiligen De-
zernenten (Vordruck 1). Fur den Bereich Dezernat OB muss diese Pflichtenubertragung einerseits
auf die Geschaftsfihrung des Dezernatsbiros OB sowie andererseits fir den Bereich des Rech-
nungsprifungsamtes auf den jeweiligen Amtsleiter Gibertragen werden.

e Dezernent

Die Dezernenten sind als Vertreter des Oberblrgermeisters in lnrem Geschaftsbereich fur die Ein-
haltung der Unternehmerpflichten verantwortlich.

Im Hinblick auf die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes stellen die Dezernenten finan-
zielle Ressourcen bereit und kontrollieren den Sachstand der Umsetzung des Arbeits- Gesund-
heitsschutzes in ihrem Zustandigkeitsbereich.

Die Dezernenten ubertragen ihrerseits Pflichten hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
denen sie selbst nicht nachkommen kénnen schriftlich auf die Amts- und Institutsleiter (Vordruck 2).
Nachfolgende Pflichtenauflistung kann hier zur Orientierung herangezogen werden.


https://intranet.duisburg.loc/ada/kapitel-3/personalangelegenheiten-arbeitszeit-arbeits-und-gesundheitsschutz.php
https://intranet.duisburg.loc/ada/kapitel-3/personalangelegenheiten-arbeitszeit-arbeits-und-gesundheitsschutz.php
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/01UebertrOB.pdf
file://///duisburg.loc/IV-04/Benutzer/du007334/Download/02UebertrUnternehmerpflichten%20(12).pdf

Organisation des Arbeitsschutzes

Amts-/Instituts-/Werk-/Betriebsleiter, Geschaftsfiihrer
Dieser Personenkreis ist verantwortlich fir:

Benennung verantwortlicher Fihrungskrafte als Ansprechpartner fur 1V-01
zur Umsetzung arbeitsschutzbezogener MalRnahmen,

Auswahl von Strahlenschutzverantwortlichen und -beauftragten (Fach-
amter 37, 40, 53),

Kontrolle des Sachstandes der Umsetzung des Arbeitsschutzes in ih-
rem Zustandigkeitsbereich,

Erérterung von Fragen des Arbeitsschutzes im Rahmen von Mitarbei-
tergesprachen,

Entscheidung Uber im Zustandigkeitsbereich erforderliche Arbeits-
schutzmalnahmen einschlieRlich Kostenerfassung fiir Abhilfevor-
schlage bei festgestellten Gefahrdungen,

Kontrolle des Einsatzes von Fremdfirmen bzw. der Zusammenarbeit
mehrerer Arbeitgeber,

Sicherstellung der Teilnahme von Arbeitgebervertretern an Betriebsbegehungen.
Sicherstellung geeigneter Erste-Hilfe-MalRnahmen (personelle und sachliche Ausstattung
eines Systems zur Leistung der Ersten—Hilfe in Absprache mit dem Arbeitsmedizinischen
Dienst),

Schriftliche Bestellung von Sicherheitsbeauftragten und Erst-Helfern,

Sicherstellung der Durchflihrung von Unterweisungen und Schulungen der nachgeordneten
Vorgesetztenebenen,

Sicherstellung der Auswahl von Arbeitsmitteln, Arbeitsverfahren, Geraten und Sicherheits-
einrichtungen unter Arbeitsschutzgesichtspunkten

Amts-/Instituts-/Werk-/Betriebsleiter, Geschéaftsflihrer kbnnen ebenfalls Aufgaben und Pflich-
ten an die darunter liegenden Fuhrungsebenen schriftlich Gbertragen (Vordruck 3).


file://///duisburg.loc/IV-04/Benutzer/du007334/Download/03UebertrAmtsl%20(1).pdf

Organisation des Arbeitsschutzes

Abteilungs-/Sachgebietsleiter, Meister

Sie sind verantwortlich far:

Einsatz gesundheitlich und fachlich geeigneter nachgeordneter Mitarbeiter/innen,

die Einbindung der Sicherheitsbeauftragten, der Sicherheitsfachkrafte und Betriebsarzte so-
\F/)vli:tzc?es Personalrates bei Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeits-

Erorterung von Fragen des Arbeitsschutzes im Rahmen ihrer Mitarbeitergesprache,

die Einweisung und regelmaRige Unterweisung der Beschaftigten Uber die bei ihrer Tatigkeit
auftretenden Gefahren,

Ermittlung und Organisation der Arbeitsschutzbedarfe,
Feststellung der Bedarfe personlicher Schutzausristung sowie Auswahl und Instandhaltung,

Erstellung der Gefahrdungsbeurteilungen flr Arbeitsplatze und Arbeitsmittel in ihrem Zustan-
digkeitsbereich in Kooperation mit 1V-01,

Ermittlung, ob Gefahrstoffe im Verantwortungsbereich eingesetzt werden, ggf. Gefahrstoffka-
taster erstellen und aktualisieren.

Erstellung der erforderlichen Betriebsanweisungen in Kooperation mit 1V-01,
Meldung von Arbeits- und Dienstunfallen,

Veranlassung bzw. Sicherstellung regelmaBiger technischer Prufungen der Arbeitsbereiche
und technischen Ausrustungen/Anlagen,

Auswahl von Arbeitsmitteln, Arbeitsverfahren, Geraten und Sicherheitseinrichtungen,

Uberwachung der Zusammenarbeit von Beschéftigten mehrerer Arbeitgeber (iber arbeits-
schutzbezogene Aufgabenerledigungen in ihrem Zustandigkeitsbereich.



Organisation des Arbeitsschutzes

o Besonders Beauftragte:

Innerhalb der Stadtverwaltung missen im Hinblick auf Arbeits- und Gesundheitsschutz bestimmte
Aufgaben durch besonders qualifizierte und schriftlich beauftragte Personen wahrgenommen wer-

den.

Deren Aufgaben und Qualifikationsmerkmale sind grof3tenteils durch staatliche Gesetze und Verord-
nungen vorgegeben.

Dies sind:

Betriebsarzt / Betriebsarztin

Fachkraft fur Arbeitssicherheit

Gefahrgutbeauftragte

Betriebliche Brandschutzbeauftragte

Strahlenschutzbeauftragte

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Werden Beschéftigte mehrerer Firmen auf einer Baustelle tatig, muss der Bauherr
bereits wahrend der Planungsphase einen geeigneten Sicherheits- und Gesund-
heitskoordinator (SiGeKo) gemal} Baustellenverordnung bestellen.

Dieses gilt auch fir Bauvorhaben, bei der die Stadt Duisburg (z.B. durch Amter, Ei-
genbetriebe, eigenbetriebsahnliche Einrichtungen, Gesellschaften) als Bauherr auf-
tritt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die §§ 2 — 5 der Baustellenverord-
nung (BaustellV)

10


http://www.gesetze-im-internet.de/baustellv/BJNR128300998.html
http://www.gesetze-im-internet.de/baustellv/BJNR128300998.html

Arbeitgeberpflichten

Nachstehende Arbeitgeberpflichten sind in jedem Amt / Institut unbedingt zu gewahrleisten:
¢ Bekanntmachung einschlagiger Arbeitsschutzvorschriften
¢ Durchflihrung und Aktualisierung von Gefahrdungsbeurteilungen
¢ Regelmalige Unterweisung der Mitarbeiter
¢ Erfassung und Veranlassung regelmaRiger Prifungen aller prufpflichtigen Arbeitsmittel
¢ NotfallmafRnahmen, Erste-Hilfe, Brandschutz, Flucht-Rettungsplane
¢ Bestellung von Sicherheitsbeauftragten
¢ Meldung von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfallen
¢ Dokumentation

Darlber hinaus konnen weitere Arbeitgeberpflichten zum Tragen kommen, wie z .B.:
e Sicherstellung einer geeigneten Betriebsorganisation
¢ VVorgaben auf Grundlage der Gefahrstoffverordnung / Gefahrgutverordnung
¢ Organisatorische Mallnahmen bei Fremdfirmeneinsatz
¢ Bildung / Durchflihrung von Arbeitsschutzausschissen
¢ Sichere Einrichtung von Betriebsstatten
¢ Beschaffung von Anweisungen fiir einen sicheren Betriebsablauf
¢ Auswahl und Bestellung geeigneter Flihrungskrafte
e Uberwachung der erteilten Anweisungen
¢ VVorkehrungen treffen bei besonderen Gefahren
¢ Unterrichtung des Personalrates Uber Arbeitsschutzmalinahmen
¢ Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen:
- Personenkreis festlegen, informieren und Untersuchungen veranlassen
¢ Bei der Vergabe von Auftragen schriftliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Vorschriften
und Regeln des Arbeitsschutzes beachten



Gefahrdungsbeurteilung

Um zu erkennen, welche MalRnahmen im Arbeitsschutz erforderlich sind, ist der Arbeitgeber aufge-
fordert, die mit der Arbeit verbundenen Gefahrdungen zu ermitteln, sie zu beurteilen und daran ori-
entiert die erforderlichen MalRnahmen durchzufiihren.

Die Gefahrdungsbeurteilung geschieht auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG,
1996) infolge der Umsetzung europaischer Rahmenrichtlinien zum Arbeitsschutz. In der Arbeitsstat-
tenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahrstoffverordnung, der Biostoffverordnung
und in den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungstrager (D- GUV V1) sind Gefahrdungs-
beurteilungen weiterfihrend aufgegriffen und verankert worden. Im Rahmen der Liberalisierung des
Arbeitsschutzes soll dem Arbeitgeber ein groRerer Freiraum gewahrt werden, um den Anforderun-
gen des Arbeitsschutzes zu gentgen. Dazu tragen die Ricknahme und Vereinheitlichung von Vor-
schriften, z. B. vieler Einzel-Unfallverhttungsvorschriften der Berufsgenossenschaften bei. Anstelle
bis ins Detail gehender Regulierung wird nun vom Arbeitgeber eine Gefahrdungsbeurteilung ver-
langt, in der er juristisch nachvollziehbar seine Sorgfaltspflichten bezogen auf Arbeitsstatten, Tatig-
keiten, Arbeitsmittel oder Gefahrstoffe nachweisen und dokumentieren muss.

Die Gefahrdungsbeurteilung wird somit zum zentralen Praventionsinstrument des Arbeitsschutzes.
Sie ist gemeinsame Grundlage fur alle Beteiligten des betrieblichen Arbeitsschutzsystems. Gleich-
ermalden fur Beschaftigte, Beamte, Praktikanten, Auszubildende, aber auch fir berechtigt anwesen-
de Personen sollten somit die Gefahrdungen ermittelt sein.

Die Ermittlung der Gefahrdungen und Belastungen ist notwendig
e als Erstermittlung an bestehenden Arbeitsplatzen
e bei Anderung von Vorschriften / Stand der Technik
e wenn Einrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut werden
¢ wenn die Nutzung der Einrichtung wesentlich geandert wird
e vor Anschaffung neuer Maschinen und Gerate
e bei wesentlichen Anderungen der Arbeitsorganisation sowie

e nach dem Auftreten von Arbeitsunfallen, bedrohlichen Ereignissen, Beinaheunfallen
und arbeitsbedingten Erkrankungen.

Die Gefahrdungsbeurteilung muss mindestens jahrlich auf ihre Vollstandigkeit / Aktualitat Gberpruft
und ggf. angepasst werden. Sie kann durch das Fachamt / Institut selbstandig oder unter Ein-
schaltung von IV-01, Institut fir Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, erstellt werden. Verantwort-
lich fur die Durchflihrung und Aktualisierung der Gefahrdungsbeurteilung ist der in dem jeweiligen
Arbeitsbereich weisungsbefugte Vorgesetzte.

Grundsatzlich sollte bei der Durchfuhrung einer Gefahrdungsbeurteilung der Betriebsarzt und der
Personalrat beteiligt werden.

Bei Durchfuihrung mit IV-01 Arbeitssicherheit ist zwingend die Anwesenheit der/des jeweiligen Vorge-
setzten oder der weisungsbefugten fachlichen Fuhrungskraft erforderlich.
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbschg/gesamt.pdf

Gefahrdungsbeurteilung

Durchflihrung der Gefahrdungsbeurteilung - Erfassung der Arbeitsbereiche

Festlegen der Betrachtungseinheit
Das Amt / Institut legt die zu beurteilenden Bereiche unter Zuhilfenahme des Vordrucks
LArbeitsbereiche und Arbeitsplatze” fest.
(Beispiel: Arbeitsbereich / Arbeitsplatz — Beschaftigte der Sachbearbeitung)

Arbeitsblatt zur Gefahrdungsbeurteilung - Auflistung der Arbeitsbereiche

Amt:

Ansonrift MUSTER

Arbeitsbereich: Arbeitsbereich: Arbeitsbereich:

100 |Verwaltung

Arbeitsplatze: Arbeitsplatze: Arbeitsplatze:

101 |Schreibdienst
102 |Sachbearbeiter
103 | Telefonzentrale

Vordruck 4 - Seite 1

13


Vordrucke/04gefbe.doc
Vordrucke/04gefbe.doc
Vordrucke/04gefbe.doc

Gefahrdungsbeurteilung
Durchflihrung der Gefahrdungsbeurteilung — Tatigkeitsbeschreibung
Danach werden die Tatigkeiten der einzelnen Arbeitsplatze unter Zuhilfenahme des

Vordrucks , Tatigkeit“ beschrieben.
(Beispiel: Tatigkeit — Sachbearbeitung)

Arbeitsblatt zur Gefahrdungsbeurteilung
Tatigkeitsbeschreibung

Amt: TER
Tatigkeit: Sachbearbeitung MUS

Betriebsbereich / Abteilung:

34-x-x-X

Arbeitsplatz / Arbeitsorte:
Blro, gesamtes Stadtgebiet
(auch Firmengelande und private Bereiche), Archivbereich, Besprechungsraum

Anzahl Beschaftigte mit gleicher Tatigkeit:
zB.3

Qualifikationsanforderungen:
Verwaltungsfachkraft mit Zusatzqualifikation (?).........

Arbeitszeit / Schichtsystem:
z.B. 39 Stunden / Woche

Arbeitsaufgaben:

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Feuerwerk-Genehmigung

Einweisung psychisch kranker Personen nach dem PsychKG
Hafenbehdrde

Kampfmittelfunde, Sprengstoffangelegenheiten, Fundangelegenheiten,

Arbeitsmittel:
Buroausstattung mit Schreibtisch, Burodrehstuhl, Aktenlager, Besprechungsbereich
z.B. PC, Scanner, Drucker, Kamera, Diensthandy, etc.

Vordruck 4 — Seite 2
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Vordrucke/04gefbe.doc

Gefahrdungsbeurteilung

Durchflihrung der Gefahrdungsbeurteilung - Klassifikation der

Gefahrdungsfaktoren

Klassifikation der Gefahrdungsfaktoren (G-Faktoren)
Gefahrdungsfaktoren werden bestimmt.
Zusammengefasst in 13 Gefahrdungsfaktoren werden die einzelnen Gefdhrdungen und Belas-
tungen erlautert. Die angegebenen Prifkriterien sollen dem Anspruch einer Grobanalyse gerecht
werden. Eine inhaltliche Erweiterung und Vertiefung erfolgt in der anschlieenden Dokumenta-
tion der Gefahrdungsbeurteilung.

Gefihrdungsbeurteilung
Betriebsbereich: Arbeitsplatz/Tatigkeit:
;Klassifikation der Gefahrdungsfaktoren (G-Faktoren) Stand:
1. 11 12 13 14 15 16
Mechanische ungeschiitzt bewegte Teile mit bewegte unkontroliert Sturz auf der Ebene, Absturz
Gefdahrdung Maschinenteile gefdhrlichen (Transportmittel, bewegte Teile Ausrutschen, Stolpem,
Oberflichen bewegte Arbeits mittel Umknicken, Fehltreten
2 27 7
Elektrische gefihrliche Karperstiome | Lichtbgen
Gefdhrdung
3. 3 3.2 33 34 3.5 3.6
Gefahrstoffe Gase Ddmpfe Schwebstoffe Flissigkeiten Feststoffe durchgehende
(Aerosole, Stiube) Reaktionen
4, 49 47 43 4.4
Biclogische Infektions gefahr durch gentechnisch Allergensundtoxische | Biostoffverardnung
Gefdhrdung Mikroorganismen, Viren | verdnderte Stoffevon
oder biologische Organismen Mikroorganismen, von gezielt ungeziet
Arbeitsstoffe Kleinstlebewesen Stigkeit:

| Risikoar.:
L 5.1 L¥] 53 LX)
Brand-und Brandgefahrdungdurch | explosionsfahige Explosivstoffe elektrostatische
Explosions- Feststoffe, Flissigketen, | Atmosphiren Aufladungen
Gefdhrdung Gase
6. 6.1 6.2
Thermische Kontakt mit heiken Kontakt mit kalten
Gefdhrdung Medien Medien
7. 7.1 1.2 7.3 74 75 7.6 177 7.8 79
Gefdahrdungdurch L&rm Ultraschall, Ganzkérmper- Hand-Arm- nichtionisierende ionisierende elektromagnetische | Arbeiten in Unter | Ertrinkungs-
spezielle Infraschall schwingungen Schwingungen Strahlung Strahlung Felder oder Uberdruck gefahr
physikalische
Einwirkungen
8. 6.1 8.2 i) 5.4
Gefdhrdung durch Klima Beleuchtung Raumbedarf/ Mutterschutz
Arbeitsumgebungs- Verkehrswege
bedingungen
9. 9.1 9.7 9.3 9.4
Physische Belastung!| schwere dynamische einseitige Haltungsarbet/ Kombination aus
Arbeitsschwere Arbeit dynamische Arbeit | Halterarbeit statistischerund

dynamischer

Arbeit
10. 0.1 0.7 0.3
Wahrnehmungenund | Informationsaufnahme ‘Wahrnehmungs- erschwere
Handhabbarkeit umfang Handhabbarkeitvon

Arbeitsmitteln

1. 1.1 1.2 . 14 1.5 11.6 T 1.8
Sonstige ungeeignete persbnliche | Hautbelastung durch Menschen durch Tiere durch Pflanzenund allgemeine Bildschimarbet StraRenverkehr
Gefahrdungen Schutzausrichtung pflanzliche Produkte | Hygiene
12, 121 12.7 123 124
Psychische Arbeitsaufgabe Arbeitsablauf soziale Beziehungen | Arbeitsmittel
Belastungen Arbeits organisation Arbeitsplatz

Arbeitsumgebung
13. 3.1 3.7 133 134 3.5 136 3.7 3.8 3.9
Organisation Arbeitsablauf Arbeitszeit Qualifikafion Unterweisung Verantwortung Organisation, Erste- Hilfe j Prifungen

i W allgemeines Varsorge
SUngen

Vordruck 4 — Seite 3
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Gefahrdungsbeurteilung

Durchflihrung der Gefahrdungsbeurteilung

Alle Eintragungen mit gelber Hinterlegung dienen der Veranschaulichung

Gefahrdungsbeurteilung - Dokumentation
Gefahrdungsfaktoren (G-Faktor) tibertragen (Spalte 1)
Hier erfolgt der Ubertrag des jeweiligen Gefahrdungs-/Belastungsfaktors aus der Klassifikation.
Fallbeispiel: 1.5; Fallbeispiel: 11.5

Ermittelte Einzelgefahrdungen beschreiben (Spalte 2)

Die Ermittlung von Einzelgefahrdungen z.B. durch Betriebsbegehungen, Checklisten, Arbeitsbe-
reichsanalysen, Auswertung von Unfallen, Beinaheunfallen und arbeitsbedingten Erkrankungen
stellt den Ist-Zustand einer Betrachtungseinheit bezlglich der arbeitsbedingten Gefahrdungen
dar.

Der Soll-Zustand ist in den meisten Fallen in Gesetzen, Verordnungen, Unfallverhiitungs-
vorschriften und in den Regeln der Technik beschrieben.

Neben diesen normierten Schutzzielen sind gemaf Arbeitsschutzgesetz auch der Stand der
Technik und der Hygiene sowie arbeitsmedizinische Erkenntnisse zu berlcksichtigen.
Fallbeispiel 1.5: Stiirzen in Folge von Hangenbleiben an defektem Bodenbelag
Fallbeispiel 11.5: Blendungen durch Reflexionen an Bildschirmarbeitsplatzen. Mogliche
Folgen sind Augenreizungen, schnellere Ermiidung, unzureichende Sichtigkeit und Wahr-
nehmbarkeit von Informationen, fehlerhafte Bearbeitung

Einzelgefahrdung bewerten (Risikoeinschatzung) (Spalte 3)

Die Art der MalRinahmen sowie der Termin zur Realisierung ist nach der Héhe des Gefahrdungs-
potentials der Einzelgefahrdung festzulegen. Daraus folgt: Héheres Gefahrdungspotential ver-
langt eine kurzfristigere Mallnahmenumsetzung.

Die Bewertung der Einzelgefahrdungen erfolgt nach der Methode der Risikoeinschatzung.

Fallbeispiel 1.5: Die Folgen eines Sturzes kénnen von leichten Prellungen liber Sprungge-
lenkfrakturen bis hin zum Aufschlagen mit dem Kopf auf harte Kanten variieren. Die Aus-
wirkungen sind in der Regel schmerzhaft, haufig mit Ausfallzeiten, gelegentlich mit langer
andauernden Beeintrachtigungen fiir die Verungliickten. Daher sollte die Einstufung in
»Mittel“ vorgenommen werden.

Fallbeispiel 11.5: Die Folgen von Reflexionen an Bildschirmarbeitsplatzen sind fur die Be-
schaftigten eher als unangenehm einzustufen. Auswirkungen sind nach Ende der Tatig-
keit oder nach Beendigung der Einwirkung relativ schnell kompensiert. Auswirkungen auf
das Arbeitsergebnis sind nur bedingt abzuschitzen. Es sind weder ldnger anhaltende
oder dauerhafte Schadigungen fiir die betroffenen Beschiftigten zu erwarten. Daher sollte
die Einstufung mit ,,Klein“ vorgenommen werden.

(siehe Seite 20/21(?)
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Institut fir Arbeitssicherheit und

Beispiel zu Punkt 1.5

DIJ‘S(URMG'
am Rhain

Arpeitsmedizin
#
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7
Gefahr- Handlungsbedarf
Einzelgefahrdungen und dungen Ja I Nein
G- deren Beschreibung bewerten MaBnahmen Durchzufithren bis: | Art der Umsetzung | Kontrolle
Faktor Risiko Ausfithrung durch:
G K
Folgen eines Sturzes nach X Technisch: Sach- und fachgerechter » Ja + Sach- und Zwischen-
hangenbleiben in defektem Austausch des Bodenbelages (1) fachgerechter standsabfrag
Bodenbelag Organisatorisch: Der Arbeitsplatzwird soin | Umgehend Austausch des [
dem Raum verlager, dassin dem Bodenbelages nach einer
geschadigten Bereich kein Verkehrsweg oder | » Dringlichkeits- + Reibwiderstand Woche,
FuBraum besteht (2) meldung mindestens R weitere
Personlich: ,Dienstanweisung” an die (Unfallgefahr) an | Ggf.ist der Abfragenin
Beschiftigten durch den Vorgesetzten, dass das IMD und Arbeitsplatz Abhingigkeit
sie in dem Bereich vorsichtig laufen und vor Dienstvorgesetzte | yormibergehend zu | der Aussagen
dem Verlassen des Arbeitsplatzes darauf durch sperren. bei der
achten, dass sie nicht mit dem Schuhwerk entsprechend Zwischenab-
hangen bleiben.(3) amtsintern frage.
zustandige™ Erfolgt keine
Beauftragte™n Reaktion,
sollten
nachfolgende
Fiihrungskraft
e
eingeschaltet
werden.

Erkldrung zu den MaBnahmen:

(1). Die Gefahrdung ware langfristig fir alle Akteure vermieden.
{2) Die Einhaltung der ArbStattV - Arbeitsstattenverordnung Abschnitt 6 und folgend sowie DGUV- 1 215410 sollten umfassend beachtet werden. Haufig st dies nicht
moglich, eine Reinigung zur Sicherstellung von unbedenklicher Hygiene ist sicherich nicht gegeben.
(3) Die Akzeptanz und Umsetzung der Dienstanweisung” ist mehr als fraglich. Spatestens eine neue beschaftigte Kraft oder eine Aushilfe beachtet irgendwann in einer
Stresssituation diese Anweisung nicht und wird stiirzen.
Als sinnhafte Lésung bietet sich in dem Fall nur die technische Losung zur langfristigen Sicherstellung eines sicheren Zustandes an und sollte somit umgehend
umgesetzt werden.
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Institut fOr Arbeitssicherheit Und...........o.ooiieiiee,

... Beispiel zu Punkt 11.5

DU'S(URRIG'
am Rhain

Arbeitsmedizin
4
Gefahr- Handlungsbedarf
Einzelgefahrdungen und dungen. Ja [ Nein
G- deren Beschreibung bewerten MaBnahmen Durchzufithren bis: | Art der Umsetzung | Kontrolle
Faktor Risiko Ausfiihrung durch:
G K
11.5 Blendungen durch X | Gestaltung des Blroarbeitsplatz gemal der Ja + Unterweisung

Reflexionen an
Bildschirmarbeitsplatzen.
Mbgliche Folgen sind
Augenreizungen, schnellere

ohne Ermidung, unzureichende
Schat- Sichtigkeit und
tieung. Wahmehmbarkeit von

Informationen, fehlerhafte
Bearbeitung

Arbeitsstatten Verordnung (Arbstatt V)
Abschnitt 6 und folgend und den
Empfehlungen der Unfallkasse D-GUV | 215
410: Unterweisung aller in dem Bereich
tatigen Beschaftigten, Praktikanten®innen
und Auszubildenden.

technisch:

- Bildschirm im rechten Winkel zur
Fensterflache aufstellen,

- Schattierungen/ Verdunklungen an den
Scheiben mit direkter oder indirekter
Strahlungseinwirkung mantieren, instand
setzen, instand halten

organisatorisch:

- Arbeitsbereiche in Abhangigkeit von
temporarer Strahlungsbelastung wechseln.

- In der Mittagszeit Raume mit Ausrichtung
nach Morden nutzen

personenbezogen:

- nicht in die Lichtreflexionen schauen

- vorhandene Schattierungen nutzen

+ Bedarfsermittiung
durch beauftragte,
kompetente
Person.

+ Meldung dber
Bedarf auf dem
Dienstweq.

mindestens einmal
jahrlich oder bei
neuen Beschaftigten,
Praktikanten®innen
oder Auszubildenden
vor Aufnahme der
Tatigkeit durch
Fihrungskraft oder
beauftragte,
fachkundige Person
Bei fehlender
Schattierung oder
erkennbaren
Defekten eine
umgehende Meldung
an das IMD oder
andere yerant-
wortliche Stelle.
Einbindung von OB-
01 bei der Auswahl
von geeigneten
Schattierungen

mit genutzte

Schattierung

In ange-
messenem

Zeitraum die

Umsetzung
iiberpriifen
Fiihrungs-
krafte in der
Jeweils

aufsteigenden

Funktion,

Anmahnung/
Einforderung

der
MaRnahmen

r

Erlduterung zu den Mafnahmen: Da hier lediglich kleine Gefahrdungen vorliegen, sind zunéchst Mafnahmen wie Unterweisung und Informationen
weitestgehend ausreichend. Wenn es jedoch bei fachgerechter Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes weiterhin zu Blendungen kommt, sollten fehlende
Schattierungen in jedem Fall nachgeriistet werden.

Vordruck 4 — Seite 4
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Gefahrdungsbeurteilung
Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung

MaBnahmen Festlegung (Spalte 4)
In der Malinahmenspalte werden die erforderlichen Malinahmen zur Abstellung der ermittelten
Einzelgefahrdung(en) beschrieben. Sie sind entsprechend der Risikoeinschatzung nach der
Rangfolge
e technisch
e organisatorisch
e personenbezogen
auszuwahlen.
Beispiel 1: sieche Gefahrdungsbeurteilung
technisch: Der Teppichboden wird ausgewechselt.
organisatorisch: Der Arbeitsplatz wird unter Beachtung der D GUV 215-410 umgestellt
personenbezogen: Der /die Beschaftigte wird angewiesen, darauf zu achten, in dem Bereich
mit den Flissen nicht hangen zu bleiben.

Beispiel 2: siehe Gefahrdungsbeurteilung
technisch: Bildschirm im rechten Winkel zur Fensterflache aufstellen,
- Schattierungen/ Verdunklungen an den Scheiben mit direkter oder indirekter Strahlungs-
einwirkung montieren, instand setzen, instand halten
organisatorisch: Arbeitsbereiche in Abhangigkeit von temporarer Strahlungsbelastung
wechseln.
- In der Mittagszeit Raume mit Ausrichtung nach Norden nutzen
personenbezogen: nicht in die Lichtreflexionen schauen
- vorhandene Schattierungen nutzen

Es gilt: Bevor personenbezogene MaBnahmen durchgefiihrt werden, muss immer die
Moglichkeit von organisatorischen MaRnahmen gepruft worden sein.
Bevor organisatorische MaBnahmen durchgefiihrt werden, muss immer die
Moglichkeit von technischen MaBnahmen gepriift worden sein.

Handlungsbedarf (Spalte 5)
Der jeweilige Handlungsbedarf ist zu dokumentieren (ja/nein).

Ist der Soll-Zustand nicht erreicht, sind MaRnahmen zur Beseitigung der Einzelgefahrdungen
umzusetzen.

Sofern der Soll-Zustand bereits gegeben ist, besteht kein Handlungsbedarf fir entsprechende
Malnahmenumsetzung.

Davon unberuhrt verbleibt die Verpflichtung zur regelmaigen Unterweisung.

Terminfestlegung (Durchzufiihren bis: ) / Ausfiihrung durch (noch Spalte 5)

Die MalRnahmenfestlegung wird mit der Terminfestsetzung zur Abstellung der vorgenannten
Mangel sowie der Nennung der betrieblich verantwortlichen Person, die fir die Abstellung Sorge
zu tragen hat, abgeschlossen. Die benannte Person sollte die Kompetenz (Zeit, Finanzen und
Fachwissen) haben oder Uber andere Kenntnisse verfugen, die zur Schaffung von entsprechend
sicheren Arbeitsplatzen geeignet sind.

Art der Umsetzung (Spalte 6)

Die ausgewahlten MalRnahmen sollten hier benannt werden. Weicht der Arbeitgeber (Vertreter)
von den festgelegten MaRnahmen zur Gefahrdungsbeseitigung ab und erreicht damit das
Schutzziel bei gleicher Sicherheit auf andere Weise, sind auch diese MaRnahmen in dieser Spal-
te entsprechend zu dokumentieren.

Kontrolle (Spalte 7)
Person/en benennen, welche Uber die Fach-, Sach- und Sozialkompetenz zur Durchflihrung von
Kontrollen verfugt/verflgen.
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Gefahrdungsbeurteilung
Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung

Kontrolle - Wirksamkeit der MaBnahmen tberpriifen (noch Spalte 7)

Die Wirksamkeit der durchgefiihrten Malinahmen (tatsachliche Gefahrdungsbeseitigung) muss
bei laufendem Betrieb kontrolliert bzw. geprift werden. Dabei muss insbesondere darauf geach-
tet werden, dass bei der MalRhahmenumsetzung keine ,neuen® Gefadhrdungen entstehen.

Die Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung ist an dieser Stelle abgeschlossen. Wirksam wird sie
aber erst durch die Unterschrift und das Datum des Arbeitgebers.

Die entsprechenden Blanko-Vordrucke finden Sie im Anhang unter
Lvordrucke zur Gefahrdungsbeurteilung® — Vordruck 4
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Gefahrdungsbeurteilung

Risikoeinschatzung

Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, das zur Bewertung von Gefahrdungen genutzt werden

kann.

Die Grol3e eines Risikos hangt von der Kombination zweier Faktoren ab:

* Wahrscheinlichkeit: Je haufiger oder je wahrscheinlicher es ist, dass
ein gesundheitsbeeintrachtigender Vorfall passiert, desto grofRer das

Risiko.
» SchadensausmaR (die Schwere des Schadens):

Je groler der Schaden ist, wenn ein schadigendes Ereignis passiert,

desto groRer das Risiko.

Wahrscheinlich- SchadensausmaB
keit 1
v v v v
ohne mit leichter schwerer Tod
Arbeitsaus- | Arbeitsaus- |bleibender bleibender
fall fall Gesundheits- | Gesundheits-
schaden schaden
\"/ \Y i |
— hiufig
—» gelegent-
lich
— selten
unwahr-
scheinlich
| » praktisch

unmoglich
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Gefahrdungsbeurteilung

Risikoeinschatzung

ﬁsikogruppe ﬁsiko Masnahmen

M MaBnahmen mit normaler Schutz-
ittel wirkung notwendig

Vorgehensweise (z.B. Beispiel 11.5):

Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintreten kann, eher selten ist (Wahrscheinlichkeit
,selten — C*) und mit einem leichten, bleibenden Gesundheitsschaden (Schadensausmal IIl) zu
rechnen ist, so findet man im Schnittpunkt von Wahrscheinlichkeit und Schadensausmalf} die Zahl 2.
Sie zeigt die Risikogruppe 2 an, ein mittleres Risiko. Die Risikogruppe bestimmt die Art der MalRnah-
men (hier MalRnahmen mit normaler Schutzwirkung).
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Gefahrdungsbeurteilung auf Grund von Berechnungen

Gefahrdungen, die mit Hilfe von Rechnern analysiert werden kénnen, sind z.B. die Bereiche der Lasthand-
habung des Larms und der Vibration. Hier werden fur normal belastbare Beschaftigte

Lastenhandhabungsverordnung

Der Arbeitgeber hat geeignete MalRnahmen zu treffen, um Gefahrdungen fur Sicherheit und Gesundheit der
Beschaftigten beim manuellen Bewegen von Lasten zu vermeiden oder diese moglichst gering zu halten. Art
und Umfang dieser Gefahrdungen sowie die erforderlichen MaRnahmen sind ebenfalls Bestandteil der Ge-
fahrdungsbeurteilung.

Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz beim kdrperlichen Bewegen von Lasten bei der Arbeit wird durch
die Lastenhandhabungsverordnung vom 4. Dez. 1996 geregelt. Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf
jede Art manueller Lastenhandhabung. Hierzu zahlen das Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten
durch kérperliche Kraft.

Zur Konkretisierung der allgemein gehaltenen Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung und zur prakti-
schen Umsetzung der Gefahrdungsbeurteilung wurde die Leitmerkmalmethode entwickelt.

Die entsprechenden Formblatter kbnnen Sie hier herunterladen:

.Leitmerkmalmethode zur Beurteilung von Heben, Halten Tragen®

.Leitmerkmalmethode zur Beurteilung von Ziehen, Schieben®

,Leitmerkmalmethode zur Erfassung von Belastungen bei manuellen Arbeitsprozessen®

Mit der komplexen Bewertung von vier zu berlcksichtigen Leitmerkmalen (Zeitdauer/Haufigkeit; Lastgewicht;
Korperhaltung; Ausfiihrungsbedingungen) werden alle Forderungen der Lastenhandhabungsverordnung be-
rucksichtigt. Hieraus wird deutlich, dass das Lastgewicht lediglich eines von vier Gefahrdungs-
merkmalen (Leitmerkmalen) darstellt. Die alleinige Berlicksichtigung des Lastgewichtes ist flr eine vollstan-
dige Gefahrdungsbeurteilung nicht ausreichend.

Unabhangig von den Forderungen der Lastenhandhabungsverordnung gelten fir

besonders schutzbedurftige Personengruppen spezielle Praventionsvorschriften. So dirfen gemaf § 4 des
Mutterschutzgesetzes werdende Mutter nicht mit Arbeiten beschaftigt werden, bei denen regelmafig Lasten
von mehr als 5 kg oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg ohne mechanische Hilfsmittel gehoben oder
getragen werden.

Larm/Vibrationsbeurteilung
Auch fur Larm und Vibrationen sind Grenzwerte festgelegt und kdnnen sowohl im Vorfeld als auch
im Nachgang berechnet, bzw. Gemessene
http://laermexposition.ifa.dguv.de/html/|%C3%A4rmexpositionsrechner.html
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/lasthandhabv/gesamt.pdf
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/pdf/LMM-Manuelle-Arbeit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/pdf/LMM-Manuelle-Arbeit.pdf?__blob=publicationFile
http://laermexposition.ifa.dguv.de/html/l%C3%A4rmexpositionsrechner.html

Betriebssicherheitsverordnung

Mit der Verabschiedung der ,Verordnung zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicher-
heit beim Betrieb Giberwachungsbedirftiger Anlagen und der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes*
Betriebssicherheitsverordnung vom 27. September 2002 — BetrSichV wird mit der Novellierung des Geratesi-
cherheitsgesetzes begonnene Weg zur Vereinheitlichung der Arbeitsschutzregelungen fortgesetzt. Im Be-
reich der staatlichen Regellungen werden in einer Verordnung die vorher in verschiedenen Verordnungen
und Vorschriften enthaltenen Arbeitsschutzanforderungen fir Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmit-
teln / Anlagen einschlieRlich des Betriebes Uberwachungsbedirftiger Anlagen zusammengefasst.

Die Verordnung gilt in nahezu allen Tatigkeitsbereichen bei der Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmit-
teln sowie fur den Betrieb Uberwachungsbedurftiger Anlagen.

Grundbausteine des neuen Schutzkonzeptes ist auch hier die Gefahrdungsbeurteilung fir Arbeitsmittel unter
Bertcksichtigung des ,Standes der Technik“ sowie geeignete Schutzmalnahmen und Prifungen.

Somit ist eine der wesentlichen Neuerungen, die die BetrSichV mit sich bringt, die deutlich ausgewei-
tete Betreiberverantwortung anstelle gesetzlicher Regelungen.

Gemal BetrSichV ist der Arbeitgeber folglich fir die Auswahl des richtigen Arbeitsmittels verantwortlich und
er hat die Sicherheit von Arbeitsmitteln (AM) wahrend des Betriebes zu gewahrleisten.
Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Werkzeuge, Gerate, Maschinen oder Anlagen.

[ e ] L Tatioe J A iiberwachungs- N

bediirftige Anlagen

\ / Dampfkesselanlagen,
Druckbehiilteranlagen,

Fiillanlagen,

Arbeitsmittel st} Ex-Anlagen,

Aufzugsanlagen,
Lageranlagen,

Fiillstellen,
Tankstellen,

Entleerstellen,

: Leitungen mit inneren
Anlagen Geriite v
] \chrdruck, /

Anwendungsbereich der BetrSichV
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http://www.arbeitsschutzgesetz.org/betrsichv/
http://www.tuev-sued.de/anlagen_bau_industrietechnik/technikfelder/betriebssicherheitsverordnung/ueberwachungsbeduerftige_anlage
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS-1111.html__nnn=true

Arbeitsmittel-Erfassung

Fur die praktische Umsetzung der vorgenannten Pflichten empfiehlt sich zunachst die Erfassung der im Amt
vorhandenen Arbeitsmittel. Hierfur steht Innen der Vordruck ,Arbeitsmittel-Datenblatt*

zur Verfugung.

Zu Erfassen sind Arbeitsmittel (AM), die mindestens unter einer der nachfolgenden Kategorien eingeordnet
werden kdnnen:

AM, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangt (z. B. Geriste,

Baukran)

AM, die Schaden verursachenden Einflissen unterliegen, welche zu

gefahrlichen Situationen fuhren kénnen (z. B. Materialermidung durch Belastung oder Materi-
alveranderung durch Hitze)

AM, die durch auRergewdhnliche Ereignisse in ihrer Sicherheit beeintrachtigt

wurden (z. B. Naturereignisse wie Erdbeben oder Hochwasser, Unfallgeschehen,

langere Benutzungspausen)

AM, die Instandsetzungsarbeiten oder Umbauten unterlagen, welche die Sicherheit der AM
beeintrachtigen kdnnen

Maschinen, Gerate von denen auf Grund ihrer Eigenschaften oder Anwendung Gefahren fir
Personen entstehen

Solchermalen erfasste AM unterliegen damit zwingend einer Gefahrdungsbeurteilung.

Nicht zu Erfassen sind AM einfachster Art wie z.B. Schere, Locher, Hefter.
Medizinprodukte sind Arbeitsmittel, die besonderer Erfassung unterliegen.
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Arbeitsmittel-Erfassung

Arbeitsmittel-Datenblatt

Betrieb/Amt/Standort:

Arbeitsmittel — Datenblatt: | Arbeitsmittel:
gemal BetrSichV

Herstellerbezeichnung / Gerate-Nr.: Hersteller: Baujahr / Inbetriebnahme:
Bedienungsanleitung vorhanden ja / nein
Gefahrdungsbeurteilung ist vorhanden: ja/nein
Betriebsanweisung erstellt: ja/ nein
Wiederkehrende Prifungen: ja/nein
Priffristen und Qualifikation des / der Prifer/in:
Unterweisung der Mitarbeiter erforderlich: ja/nein
Erstellt von: Datum: Geandert am:
Vordruck 5
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Vordrucke/05amitdat.pdf

Prufung von Arbeitsmitteln

Die Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung fur Arbeitsmittel erfolgt ebenfalls unter Anwendung
der Vordrucke (die drei letzten).

Dabei muss der Priifung des AM besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden.
Die BetrSichV gibt vor, dass der Arbeitgeber folgende funf Punkte fir jedes Arbeitsmittel festzulegen hat:

Art der Prifung

Umfang der Prufung

Tiefe der Prifung

Pruffristen

Befahigungsgrad der mit der Prifung beauftragten Person.

Der Arbeitgeber hat die Kombination aus den flinf genannten Punkten so zu wahlen, dass schadigende
Einflisse, die zu gefahrlichen Situationen fiihren kdnnen, rechtzeitig erkannt und beseitigt werden.

Die Art der Prifung hangt von der Befahigung der prifenden Person ab. Je geringer der Befahigungsgrad
desto aussagekraftiger und in der Handhabung einfacher missen die Prifgerate gestaltet sein.

Der Umfang der Prufung ist abhangig von den Funktionen eines Arbeitsmittels.

Die Tiefe der Prufung ist abhangig von den sicherheitstechnischen Anforderungen und gegebenenfalls von
den Pruffristen.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass mit der Durchflihrung der Priifung nach der Betriebssicherheitsver-
ordnung Befahigte Personen beauftragt werden. Eine Person ist befahigt, wenn sie eine nach Art, Prifung
und Pruftiefe der jeweiligen Prifung und der damit zusammenhangenden Beurteilung der Prufergebnisse
angemessene Qualifikation aufweist (zur Befahigung siehe auch TRBS 1203 ,Befahigte Person®).
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/pdf/TRBS-1203.pdf?__blob=publicationFile

Prifung von Arbeitsmitteln

Richtwerte zu Art, Umfang und Fristen der Prifung kénnen der BetrSichV nicht enthommen werden.

Solche werden zuklnftig im z.Z. noch im Aufbau befindlichen neuem Technischen Regelwerk zur BetrSichV
zu finden sein.

Diese technischen Regeln werden als TRBS = Technische Regel fur Betriebssicherheit veroffentlicht.

Bis dahin empfiehlt sich weiterhin die in den alten staatlichen Verordnungen, Unfallverhitungsvorschriften
und berufsgenossenschaftlichen Regeln vorgegebenen Prifungsfristen anzuwenden.

Eine Abweichung von den bisherigen Priffristen ist mdglich, wenn dies mit einer Gefahrdungsbeurteilung
begrindet und dokumentiert werden kann.

In der folgenden Datei ,Prifpflichtige Arbeitsmittel / Wiederholungsprifungen.pdf‘ sind Priffristen aufge-
fuhrt, die der Unternehmer / Arbeitgeber als Richtwerte fiir die Festlegung von Priffristen verwenden kann
(Bei der Festlegung der Priifungen / Priiffristen miissen auch Angaben des Herstellers beziiglich
Wartung und Prufung berucksichtigt werden).

Sollten bestimmte Arbeitsmittel dort nicht aufgelistet sein, wenden Sie sich bitte an die Arbeitssicherheit.
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html__nnn=true
http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/21pruefung.pdf

Priufung von Arbeitsmitteln

Dokumentation der Prifung

Die Prifungen sind grundsatzlich zu dokumentieren. Sofern die Prifung der Arbeitsmittel durch eigene Mit-
arbeiter, die Uber einen entsprechenden Befahigungsgrad verfligen, durchgefihrt werden, kénnen die Pri-
fungen mit nachstehendem Vordruck dokumentiert werden (zur Befahigung siehe auch TRBS 1203 ,Befa-

higte Personen®).

ISt fUr AT TSICR B REIUEINE. - . o i o et e oo e S R S e S oA e e

Arbeitsmedizin

DU .5('{“ G

Arbeitsmittel:

Arbeitsmittelspezifische Angaben zur genauen Zuordnung

(z.B. Angabe der Maschii ner und des Typs)

| Prifungen nach § 10 BetrSichV {durch beféhigte Person)

[ Prifung nach der Montage/vor der Erstinbetriebnahme/nach jeder Montage auf einer Baustelle bzw. neuen Standort

1 Profung aufgrund der Beeintrachtigung des Arbeitsmittels durch............ccccii i iiiaeseiee . (hitte angeben)
(durch Schaden verursachenden Einflull, z B, korrosive Afmosphére)
Anlass | [ Prifung aufgrund von aultergewohnlichen Ereignissen ............ A R R s e bile angetien)
| d (Unfall, Verdnderung an Arbeitsmitteln, Nafurereignissen, langere Zeil der Nic h.ben..rtzunq!
I_er U Prifung nach Instandsetzungsarbeiten auf sicheren Betrieb
Prifung
Prifungen auf Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung
L regelmafige Prifung durch Arbeitgeber in Gefahrdungsbeurteilung festgelegt
(Pritfung von Maschinen, Gerdite, von denen auf Grund ihrer Eigenschaften oder Anwendung Gefahren fiir Personen entstehen)
Praf- Prufer Prifumfang Prufergebnis Art des Mangels Mangel = Bemerkungen
datum | (befahigte Person) 1: Arbeitsmittel i.0. beseitigt | (28 Néchster Priftermin)
0: Arbeitsmittel bis
Vordruck 6
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/pdf/TRBS-1203.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/pdf/TRBS-1203.pdf?__blob=publicationFile
http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/06pruefdoku.pdf

Prufung von Arbeitsmitteln
Leiter-Kontrollblatt

Mit nachstehendem Kontrollblatt / Checkliste zur Uberpriifung von Leitern und Tritten nach der ,Handlungs-
anleitung fir den Umgang mit Leitern” (BGI 694) lassen sich die Uberprifungen von Leitern und Tritten sys-
tematisch durchfuhren und dokumentieren.

Institut fiir Arbeitssicherheit und .......cccovviniiiirrsr s
Arbeitsmedizin

Leiter-Kontroliblatt
Kontrollblatt / Checkliste zur Uberpriifung von Leitern und Tritten nach der
wHandlungsanleitung fiir den Umgang mit Leitern® (BGI 694)

Leitern und Tritte missen wiederkehrend auf ordnungsgemaRen Zustand geprift
werden (Sicht- und Funktionsprifung).

Die Zeitabsténde fiir die Priifung richten sich nach den Betriebsverhaltnissen,
insbesondere nach der Nutzungshaufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung
sowie der Haufigkeit und der Schwere der festgestellten Mangel von
vorausgegangenen Prifungen. Die Prifung solite jedoch mindestens einmal jahrlich
erfolgen.

Die systematische Uberpriifung von Leitern und Tritten lasst sich z.B. mit dieser
Checkliste durchfiihren.

[Inventar-Nr der Leiter
Standort / Abteilung
Art der Leiter O Anlegeleiter O Mehrzweckleiter
O Schiebeleiter O Podestleiter * Priifkriterien 1. z R 4. 5. |
Priifung | Priifun ___I_’_:_'iifqygll _Priifun, Priifun;
O Seilzugleiter O Steckleiter .
O Stehleiter O Tritt g
Scharfe Kanten, Splitter, Grat
(o] Sonstige Abnutzung
= e Schutzbehandlung (bei Holz)
Werkstoff der Leiter O Aluminium O Stahl
2. Sprossen / Stufen / Plattform
Verft
O Kunststoff O Edelstahl P
Beschidigung
O Holz Scharfe Kanten, Splitter, Grat

‘erbindung zum Holm (2.B. Bordelung,
chraub-, Niet-Verbindung, Schweinaht)
Abnutzung

Anzahl der Sprossen / Stufen

Leiterlénga (2.B. Trittflsiche, Plattformauflage)

Hersteller / Hindler 3. Spreizsicherung :
Typ-Nr. Ve digkeit / Befestigung i
Datum der Anschaffung Funktionsfihigkeit

Datum der Aussonderung ' ; Beschadigung

Name des Sachkundigen / o A-Beachlagieile B

Beauﬂ]’agten Beschiidigung / Korrosion

Die Ergebnisse dieser Uberpriifung sind in der umseitig aufgefiihrten Tabelle festzuhalten Vollstindigkeit / Befestigung

Funktionsfihigkeit

Abnutzung

Schmierung
(Mechanische Teile)
5. Leiter-/ TrittfiiBe / Rollen
Vollstindigkeit / Befestigung, ‘

6. Zubehdr ( z.B. Holmverlingerung )
Vollstindigkeit / Befestigung | ] { o |

7. Ki

Betriebsanweisung (z.B. Piktogramm) | | ‘ |

| 8. Kontrollergebnis
Leiter in Ordnung / verwendungsfihig

VOI'd ruck 7 N _-R-epamtur notwendig

Leiter sofort aussondern

Bemerkungen

Niichste Priifung (Monat / Jahr)

Leiter iiberpriift Datum

Unterschrift
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http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/07Leiterkontrollblatt.doc

Prufung von Arbeitsmitteln

Prufung elektrischer Anlagen / Betriebsmittel

1. ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel

Die Prifung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel kann durch die Elektroprifgruppe bei 1V-01
durchgefuhrt werden.

Grundlage fur die Priufverpflichtung war bisher die UVV ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ - GUV-V A3
mit den entsprechenden Durchflihrungsanweisungen.

Seit dem 12.11.2007 gab es parallel zur UVV die TRBS 2131 ,Elektrische Gefahrdungen® als Konkretisierung
der BetrSichV. Diese TRBS wurde aufgehoben. Grundlage fur die Prifung elektrischer Anlagen / Betriebsmit-
tel ist nunmehr wieder die GUV-V A3 und die neue DIN VDE 0701 — 0702

(siehe hierzu auch http://iwww.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/regelwerke/neue-vereinigte-norm-din-vde-0701-0702 ).

Ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel (auch privat beschaffte) sind solche, die wahrend des Betriebes
bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden kdnnen, wahrend sie an den
Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.

Dazu gehdren beispielsweise Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Zweifeld-Kochplatte, Verlangerungskabel mit
Mehrfachsteckdosen, Bohrmaschinen des Hausmeisters, Luftbefeuchter usw.

Geprufte ortsveranderliche elektrische Betriebsmittel werden durch Aufkleben einer Prufplakette gekenn-
zeichnet.

Gerate, die die Prifung ohne Beanstandung durchlaufen, werden mit einer ,griinen” Prifplakette,

Gerate, die elektrotechnische Mangel aufweisen, mit einer ,roten” Prifplakette versehen.

Ansprechperson hierfur ist: Herr Feldmann NA 7707.

2. Ortsfeste elektrische Betriebsmittel, stationdre und nichtstationdre Anlagen
Diese elektrischen Betriebsmittel / Anlagen werden direkt bzw. durch Auftragsvergabe des IMD gepriift.
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http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Unfallverhuetungsvorschriften/GUV-VA_03.pdf
http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Unfallverhuetungsvorschriften/GUV-VA_03.pdf
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/regelwerke/neue-vereinigte-norm-din-vde-0701-0702

Uberwachungsbediirftige Anlagen

Uberwachungsbeddrftige Anlagen sind in der BetrSichV definiert. Hierzu gehéren:
o Dampfkesselanlagen

Druckbehalteranlagen

Flllanlagen

Leitungen unter innerem Uberdruck fir entziindliche, leichtentziindliche, hochentziindliche, &tzende,

giftige oder sehr giftige Gase, Dampfe oder Flissigkeiten

Aufzugsanlagen

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen

Lageranlagen

Fullstellen

Tankstellen und Flugbetankungsanlagen

Entleerstellen

Die Betriebssicherheitsverordnung ersetzt in diesem Punkt verschiedene Verordnungen, die samtlich nicht
mehr gultig sind. Dies sind z.B. Acetylenverordnung, Aufzugsverordnung, Dampfkesselverordnung, Druckbe-
halterverordnung, Verordnung tber elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen, Verordnung
Uber brennbare Fllssigkeiten.

Neu ist, dass zu den Uberwachungsbedurftigen Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen nicht nur die
elektrischen Anlagen (wie friher in der "Verordnung Uber elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Be-
reichen" geregelt), sondern samtliche Gerate und Anlagen (auch nicht-elektrische) gehoren.

Angesprochen in der BetrSichV ist der Betreiber der Anlage. Der Betreiber muss nicht zwingend dem "Ar-
beitgeber" entsprechen.

Sofern in lhrem Amt / Zustandigkeitsbereich iberwachungsbedirftige Anlagen, explosionsgeféahrdete Berei-
che vorhanden sind, missen diese gepruft werden. Wann, wie und durch wen solche Prifungen durchge-
fuhrt werden mussen, kdnnen Sie der BetrSichV (§§14-19) entnehmen. AuRerdem steht lhnen die Arbeitssi-
cherheit fir Fragen zur Verfigung.

Uberwachungsbediirftige Anlagen missen nach dem Stand der Technik montiert, installiert und betrieben
werden. Bei der Einhaltung des Standes der Technik sind die im Bundesarbeitsblatt verdffentlichten Techni-
schen Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS) zu berlicksichtigen.

Die Technischen Regeln zu den alten Verordnungen (z.B. Acetylenverordnung, Aufzugsverordnung, Dampf-
kesselverordnung, Druckbehalterverordnung, Verordnung Uber elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten
Bereichen, Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten) gelten weiterhin, bis entsprechende Technische Re-

geln zur Betriebssicherheitsverordnung (TRBS) verdffentlicht sind.

Diese Ubergangsregelung betrifft bzw. betraf folgende (,alte) Technische Regeln

Technische Regeln fir Aufziige (TRA)

Technische Regeln fur Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (TRAC)
Technische Regeln zur Druckbehalterverordnung — Druckbehélter (TRB)
Technische Regeln zur Druckbehalterverordnung — Rohrleitungen (TRR)
Technische Regeln zur Druckgase (TRG)

Technische Regeln fir Dampfkessel (TRD)

Technische Regeln fir Gashochdruckleitungen (TRGL)

Technische Regeln fiir brennbare Flissigkeiten (TRbF)

Auch fur Uberwachungsbedirftige Anlagen missen Gefahrdungsbeurteilungen oder Sicherheitstechnische
Bewertungen durchgeflihrt und dokumentiert werden. Darin sind ebenfalls Priffristen festzulegen.
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http://bundesrecht.juris.de/betrsichv/__1.html
https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/gv/betrsichv/14.htm
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html__nnn=true
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html__nnn=true

Uberwachungsbediirftige Anlagen

Explosionsschutzdokument

Fur Arbeitsbereiche, in denen mit brennbaren Fliissigkeiten, entziindbaren Gasen oder Stauben umge-
gangen wird und in denen die Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare nicht sicher verhindert
werden kann, muss neben der Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich ein Explosionsschutzdokument erstellt

werden.

Im Bedarfsfall nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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http://www.umweltschutz-bw.de/index.php?lvl=1888

Betriebsanweisungen fur Arbeitsmittel

Sowohl fur Arbeitsmittel (Gerate, Maschinen, Anlagen, Werkzeuge) als auch fir biologische Arbeitsstoffe,
Gefahrstoffe und deren Zubereitungen mussen Betriebsanweisungen erstellt werden.

An dieser Stelle wird ausschlieBlich auf Betriebsanweisungen fur Arbeitsmittel / Arbeitsverfahren eingegan-
gen Betriebsanweisungen flr biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe siehe entsprechende Kapitel).

Die Betriebsanweisung ist im Gegensatz zu einer Hersteller-Bedienungsanleitung / -betriebsanleitung ein
Dokument, welches auf Gefahren beim Umgang mit Arbeitsmitteln bzw. dem gewahlten Arbeitsverfahren
hinweisen soll.

Sie sind arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene verbindliche schriftliche Anordnungen des Arbeitgebers.

Neben den Hinweisen auf Gefahren flir Mensch und Umwelt beinhalten sie auch die erforderlichen Schutz-
maflinahmen und Verhaltensregeln sowie Anweisungen fiir das Verhalten im Gefahrenfall und zur Ersten
Hilfe.

Grundlage zur Erstellung von Betriebsanweisungen ist immer die Gefahrdungsbeurteilung des einzelnen

Arbeitsmittels / Arbeitsverfahrens und mdgliche Angaben in der Bedienungsanleitung / Betriebsanleitung des

Herstellers.

Betriebsanweisungen dienen auch als Unterweisungshilfe fir die erstmalige und wiederkehrenden Unterwei-

sungen der Beschaftigten. Sie sind den Mitarbeitern an geeigneter Stelle jederzeit zuganglich zu machen.
Bei Anderungen des Arbeitsverfahrens sind sie den neuen Gegebenheiten anzupassen.
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Betriebsanweisungen fur Arbeitsmittel

Liste vorhandener Muster-Betriebsanweisungen

Nachfolgend finden Sie eine beispielhafte Auflistung einiger der bei IV-01 zur Verfligung stehenden Muster-

betriebsanweisungen.

Bohrmaschine

Schweillgerat
Einscheibenstreugerat Fa. Rauch
Gabelstaplereinsatz
Handgefiihrte Duplexwalze
Heckenschere
Hochdruckreiniger
Hobel-Zahnketten-Scharfautomat
Kompressor

Kopierer

Messerscharfautomat
Messerschleifmaschine
Multi-Car Heckanbaubagger GM100SlI
Ruttelstampfer

Schleifmaschine

Schneepflug, Schneeschild
Stichsage

Umlaufregal Paternosterprinzip
Walzenstreugerat Fa. Rauch
Handkreissage

Umgang mit Flissiggas
Treppenlift

Musterbetriebsanweisungen mussen im Einzellfall den 6rtlichen Bedingungen angepasst werden.

Sofern der Bedarf an Betriebsanweisungen gegeben ist, kdnnen diese unter Mitwirkung des Fachbereiches /

Fachamtes durch IV-01 erstellt werden.
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Betriebsanweisungen fiur Arbeitsmittel

Betriebsanweisung — Muster

Betriebsanweisung

Amt xxx

Metallwerkstatt

Betrieb:
Arbeitsbereich:

Arbeiten an der Schleifmaschine

Diese Betriebsanweisung gilt fir den sicheren Umgang mit ortsfesten Schleifmaschinen.
Diese Maschinen durfen nur beauftragte und mit der Bedienung vertraute Mitarbeiter ben

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Verletzungsgefahr durch die Schleifscheibe.

Gefahr des Werkzeugeinzuges.

Verletzungsgefahr durch zerspringende Schieifkorper.
Augenverletzungen durch Schieiffunken.

Gefahr durch Larm.

Gesundheitsgefdhrdung durch Schleifstaub.

I Schutzmafinahmen und Verhaltensregeln

Vor Arbeitsbeginn auf betriebssicheren Zustand Uberpriffen (Funktions- und
Sichtprifung). Woerkstickauflagen und Schutzhauben missen regelméBig
nachgestelit werden ( der Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstiickauflage
darf nicht gréRer als 3 mm, zwischen Schieifscheibe und Schutzhaube héchstens
5 mm sein ).

An rotierenden Maschinen keine Handschuhe und nur eng anliegende Kleidung
tragen.

Auf sicheren Stand achten. Schutzbrille tragen. Ggf. Gehérschutz tragen.

Nur geeignete Schleifscheiben benutzen. Schieifscheibenwechsel nur durch
sachkundige, erfahrene Personen durchfihren lassen; Klangprobe und Probelauf
durchfithren. Auf Einhaltung von Priiffristen achten.

Instandhaltung und Wartung nur durch beauftragte Personen.

Verhalten bei Stérungen

Bei Bruch oder Festsetzen des Schleifkbrpers sowie bei herumschleudernden Teilen
Maschine sofort stillsetzen und Stérung im Stilistand beseitigen.
Bei Stérungen ist der jeweilige Vorgesetzte zu benachrichtigen.

Verhalten bei Unfillen, Erste Hilfe — Ersthelfer: Herr / Frau

Maschine abschalten. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen. Durchfithrung
von SofortmafBinahmen am Unfallort.

Rettungswagen/Arzt rufen. / Notruf 112, Betriebsleitung und Sicherheitsfachkrifte,
evtl. zustindige Berufsgenossenschaft informieren.

Vordruck 8
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Gefahrstoffe

Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen zum Schutz der Beschaftigten gegen Ge-
fahrdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit eine aulierst aufwendige und umfangreiche Mal3-
nahmenpalette zu beachten und umzusetzen. Daher wird dringend empfohlen, den Einsatz von
Gefahrstoffen nach Méglichkeit auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren und an Stelle
von Gefahrstoffen entsprechende Ersatzstoffe zu verwenden.

Mdissen jedoch aus betrieblichen Grinden unbedingt Gefahrstoffe angewendet werden, mis-
sen folgende Teiltatigkeiten durchgefuhrt werden (siehe GefStoffV).

Gefahrstoffkataster

Gefahrdungsbeurteilung

o Ersatzstoffsuche

e Erstellung von Betriebsanweisungen
o Unterweisung

o Arbeitsmedizinische Vorsorge
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Gefahrstoffe

Gefahrstoffkataster

Jeder Fachbereich muss fir seinen Bereich sicherstellen, dass die zur Anwendung kommenden Ge-
fahrstoffe unter Verwendung des nachstehenden Vordruckes ( Vordruck 9 ) erfasst werden.

Anhand dieser Angaben und unter Zuhilfenahme des stoffboezogenen EG-Sicherheitsdatenblattes

( Muster Sicherheitsdatenblatt siehe Seite 40 ) muss festgelegt werden, ob es sich bei dem einzelnen
Arbeitsstoff um einen Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung handelt.

Informationen zur Anderung der EG-Sicherheitsdatenblatter aufgrund von GHS — das Global
Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien — finden Sie auf
Seite 45

Dieses Sicherheitsdatenblatt muss Ihnen der Lieferant oder Hersteller in aktueller Fassung zur
Verfiigung stellen. Das Vorhandensein des Sicherheitsdatenblattes ist Grundvoraussetzung fur
die weitere Bewertung / Gefahrdungsbeurteilung des Gefahrstoffes bzw. der Umgang mit die-
sem Stoff.

Gefahrstoffe sind Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse, die eine oder mehrere der fol-
genden Gefahrlichkeitsmerkmale aufweisen:

e Explosionsgefahrlich,
brandférdernd,
hochentziindlich,
leichtentziindlich,
entzindlich,
sehr giftig,
giftig,
gesundheitsschadlich,
atzend,
reizend,
sensibilisierend,
krebserzeugend,
fortpflanzungsgefaéhrdend,
erbgutverandernd,

e umweltgefahrlich

Im EG-Sicherheitsdatenblatt findet man unter Abschnitt 15. ,Vorschriften“ die Angabe, ob der entspre-
chende Stoff gemal GefStoffV als Gefahrstoff eingestuft ist (im neuen EG-Sicherheitsdatenblatt finden
Sie diese Information in Kapitel 2.). Des weiteren befinden sich unter Abschnitt 15. Angaben Uber die
dem Gefahrstoff zugeordneten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage ( R- und S-Sétze ) sowie
die Angabe der entsprechenden Gefahrstoffkennzeichnung (siehe Beispiel — Auszug EG-
Sicherheitsdatenblatt).

Handelt es sich bei dem eingesetzten Arbeitsstoff um einen Gefahrstoff; so sind die Vordrucke zur Ar-
beitsstofferfassung als Gefahrstoffkataster zusammen zu fassen. Diese mussen im Amt vorgehalten
werden.

Eine Kopie der Arbeitsstoff-Erfassungsvordrucke bekommt I-04 zum Aufbau eines zentralen Gefahr-
stoffkatasters.
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Gefahrstoffe
Gefahrstoffkataster — Arbeitsstoff-Erfassung

_ Institut fiir Arbeitssicherheit und Arbe itsstoff-Erfassung
D UCIQINRREI _ Arbeitsmedizin

Gefahrstoffkataster

zur Ermittlung nach § 7 GefStoffV

‘ Reizend ” Atzend H Giflig H Sehr giflig || 5 H H ‘| i

1. Amt/ Einsatzort / Arbeitsplatz :

2. Beschaffungsstelle:  (Amt, Sachbearbeiter, &)

3. Produktbezeichnung sowie Hersteller mit Anschrift, &:

4. Inhaltstoffe:

5. Kennzeichnung: (bitte ankreuzen) O keine Kennzeichnung

$008800

6. Gefahrenklasse / Gefahrenkategorie: ( z.B. iitzend, Kategorie 1)

7. R-Sitze: (z.B.R37,R 48/20) und / oder H-Sitze:

8. S-Siitze und / oder P-Siitze:

9. EG - Sicherheitsdatenblatt Ausgabe-Datum:

10. Verbrauchsdaten Verbrauch je Jahr: max. Lagermenge:

11. Lagerort:

12. Verwendungszweck: (z.B. Kleber fiir Bremsbeliige, Reiniger fiir Kunststofffliichen)

13. Technische Schutzmafinahme: (z.B. Absaugung oder geschlossene Anlage )

14

. Persdnliche Schutzausriistung : ( z.B. Atemschutz — FFP 3 S/L , Nitril-Schutzhandschuhe)

Datum / Unterschrift

Vordruck 9
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Gefahrstoffe
Gefahrstoffkataster — EG Sicherheitsdatenblatt (Auszug)

EG-SICHERHEITSDATENBLATT gemab 2001/58/EG GRﬂ:’:Q

Handelsname: Natriumbisulfat, geperlt Version: 9

iiberarbeitet am: 22.04.04

STOFF/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsnome: Natriumbisulfat geperlt TE R
Angaben zum Hersteller: Grillo-Werke AG Us
Industriepark Hochst M
D-65926 Frankfurt am Main
Tel.: 069-305-6056
e-mail: chemie@erillo.de
Internet: www.grillo.de

Aushunftgebender Bereich: Grillo-Werke AG
Geschiftsbereich Chemie
Weseler Str. 1
D-47169 Duisburg
Abteilung F&E, Herr Dr. Biertiimpel
Tel.: 0203-5557-297
e-mail: i.biertuempel{@grillo.de

Notrafnummer: 069-305-6418 (Werksfeuerwehr InfraServ)

Anwendungsbereich: Zur pH-Wert-Einstellung , auch fiir Schwimm-
badwasser { Wasser und Abwasserbehandlung); WC-
Reiniger, saurer Reiniger fiir Haushalt, Industrie und
Molkereien; Hilfsmittel beim Bleichen und Firben
von Wolle, Polier- und Schleifmittel fiir technisches
Glas, als Flussmittel zum Beizen von Metallen;
Hilfsmittel fiir das Regenerieren von Alt-Kautschuk;
Konservierungsmittel im Tierfutter; Siverungsmittel,
Saureregulator in der Lebensmittelindustrie.

P

ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoffname: Natriumhydrogensulfat

Synonyme (deutsch): Natriumbisulfat

Synonyme (englisch): Sodium hydrogen sulfate; Sodium bisulfate; Sodium
acid sulfate; Sulfuric acid, Monosodium Salt

Zusétzliche Hinweise: Enthilt keine freie Schwefelsdure.

Chemische Formel: NaHSO,

Summenformel (Hill): H1-Nal-04-51

MG: 120,06

CAS-Nr.: T681-38-1

EG-Nummer (EINECS/ELINCS/NLP): 231-665-7

EG-Index-Nummer: 016-046-00-X

FG-Nummer (GDL): 2290

Seite 1 von 12
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Gefahrstoffe

Gefahrstoffkataster — EG Sicherheitsdatenblatt (Auszug)

EG-SICHERHEITSDATENBLATT gemii 2001/58/EG ﬁgﬁ':g '

Handelsname: Natriumbisulfat, geperit Version: 9

iiberarbeitet am: 22.04.04

15.1

15.2

VORSCHRIFTEN

Stoffname gem. §4 GefStoftV: MNatriumhydrogensulfat

Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien//GefahrStofTV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkies

Xi - reizend

Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Matriumbisulfat

R-Sdtze
41 Gefahr emster Augenschiiden.
S-Sdrze
2 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
24 Berlihrung mit der Haut vermeiden.
26 Bei Berithrung mit den Augen sofort mit Wasser

abspiilen und Arzt konsultieren.

Nationale Vorschriften (Dentschiond, EU)

Beschiiftigungsbeschriinkung: keine

Storfallverordnung: keine Einstufung erforderlich
Katalognummer gem#B StérfallVO: -

Klassifizierung nach VbF: entflillt

TA-Luft: entfillt

EU-AltstoffVO: Ist geregelt in Werordnung (EWG) 793/93

{Alistoffverordnung)

Anhang [: "Liste der Altstoffe, die in Mengen von
mehr als 1000 Tonnen jahrlich in der Gemeinschaft
hergestellt oder in sie eingeflihrt werden".

Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 "schwach wassergefiihrdende Stoffe"
Griinde fiir Wassergefihrdung: 376
WGK -Synonymname: Natriumhydrogensul fat

Seite 10 von 12
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Gefahrstoffe

GHS - neue Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Zukunftig tragen die Verpackungen von Gefahrstoffen neue Symbole und Standardinformatio-
nen, die besser vor den Risiken gefahrlicher Chemikalien und Produkte schiitzen sollen.

GHS - das Global Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
— ist die Grundlage flr die Schaffung eines weltweit einheitlichen Systems

zur Gefahrenkommunikation (Einstufung, Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt). Das neue
System stellt sicher, dass dieselben Gefahren weltweit auf dieselbe Weise gekennzeichnet
werden. Durch die Verwendung international vereinbarter Einstufungskriterien und Kennzeich-
nungselemente sollen der Handel erleichtert und Mensch und Umwelt tberall auf der Welt vor
Gefahren, die von Chemikalien ausgehen kdnnen, geschutzt werden.

Wesentliche Anderungen:

Das GHS sieht vollig neue Kennzeichnungselemente vor. Neue Gefahrensymbole / Gefahren-
piktogramme lésen die alte Symbolik ab.

Die bisherigen Gefahrenbezeichnungen wie beispielsweise gesundheitsschadlich oder giftig
werden durch neue Gefahrenklassen ersetzt. Die Gefahrenklassen werden zuséatzlich je nach
dem Gefahrdungspotential in Gefahrenkategorien unterteilt.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:DE:PDF
http://www.umweltbundesamt.de/einstufung-kennzeichnung-ghs

Gefahrstoffe

GHS - neue Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Zuordnung der GHS-Gefahrenpiktogramme

GHS GefStofiv
Symbol | Kennzeichnung Kennzeichnung
Explosiv Explosiv
<_.> Komprimierte Gase - -
Entziindbar, 5 Hachentziindlich
Kategorie 1 *
Entziindbar, E‘T' Leicht entzindlich
Kategorie 2 : *E
Entziindbar, - Entziindlich
Kategoarie 3
Cxidierend, e ” Brandférdernd
kategorie 1, 2, 3 [;_EJ
Akute Toxizitdt, = Sehr giftie
Kategorie 1
Akute Toxizitdt, =l b | Sehr giftig
Kategorie 2 .:Eng = bzw. Giftig
Akute Toxizitat, = Giftig baw. Gesund-
Kategorie 3 it heitsschidlich

Akute Toxizitdt,
Kategorie 4

.

Atzend,
Kategorie 1

Gesundheits-
schiadlich

[FIE

Atzend

Atzend,
Kategorie 2

i
A

CMR,
Kategorie 1A, 1B, 2

Reizend

Gezielte Organtoxizitat,
Kategorie 1, 2

Gezielte Organtoxizitat,
Kategorie 3

Atemwezssensibilisierend,

Kategorie 1

Hautsensibilisiere nd,
Kategorie 1

SO © ORE

Umweltgefihrlich,
Kategorie 1, 2, 3

i
K

Umweltgefdhrlich
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Gefahrstoffe

GHS - neue Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Neue Gefahrenhinweise, sog. ,Hazard Statements®, ersetzen die bisherigen R-Satze. Neue
Sicherheitshinweise in Form von Vorsichtsmalinahmen, sog. ,Precautionary Statements®, er-
setzen die bekannten S-Satze. Neu hinzu kommen sog. Signalwdrter, die den potentiellen Ge-
fahrdungsgrad beschreiben und zusatzlich zu den Gefahrenpiktogrammen verwendet werden.
Das Signalwort ,Gefahr* dient zur Kennzeichnung der gefahrlicheren Gefahrenkategorien. Das
Signalwort ,Warnung® wird fUr die weniger gefahrlichen Gefahrenkategorien eingesetzt.

Wesentliche Anderungen sind auch bei den Einstufungskriterien geman GHS zu erwarten. Fir
die physikalisch-chemischen Eigenschaften werden die Einstufungskriterien dem Transport-
recht angepasst. Die Einstufungskriterien fir die humantoxischen Eigenschaften werden sich
zum Teil verscharfen. Die Folge ist eine Zunahme der als gefahrlich bzw. giftig eingestuften
Stoffe und Zubereitungen.

Es wird neue vereinheitlichte Sicherheitsdatenblatter geben, die wesentlich mehr Informationen
in den Bereichen Gesundheitsgefahren und Toxizitat enthalten. Fir den Verwender ist das ein
groRer Vorteil, denn die Einstufung erfolgt dadurch wesentlich spezifischer.

(Aufbau und Muster der neuen Sicherheitsdatenblatter siehe Seite 45 ff).

Chemische Stoffe sind gemaR der neuen Verordnung spatestens bis zum 01. Dezember 2010
nach GHS einzustufen und zu kennzeichnen, fiir Gemische gilt eine Ubergangsfrist bis zum
01. Juni 2015.

Nach Beendigung der Ubergangsfristen ist die neue Einstufung und Kennzeichnung nach GHS
verbindlich.

Auswirkungen auf den Arbeitsschutz: Grundsatzlich wird sich ein umstellungsbedingter
Aufwand in den Betrieben nicht vermeiden lassen.

GHS erfordert aufgrund geéanderter Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien bei-
spielsweise Anderungen bei den Sicherheitsdatenblattern und bei der Etikettierung.

Fir den Anwender/Konsumenten von Chemikalien werden Anderungen im Gefahrstoffkataster,
bei den Gefahrdungsbeurteilungen und auch bei den Betriebsanweisungen von Néten sein.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgenden Links:

Umweltbundesamt

Basisdokumente der UNECE zu GHS (englische Texte)
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http://wapedia.mobi/de/H-_und_P-S%C3%A4tze#1.
http://wapedia.mobi/de/H-_und_P-S%C3%A4tze#2.
http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien/reach.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/00files_e.html

Gefahrstoffe
GHS - neue EG-Sicherheitsdatenblatter

Die neuen EG-Sicherheitsdatenblatter weisen folgende formelle Anderungen auf:

1.

In Kapitel 2. finden Sie jetzt vollstandige Informationen ber Einstufung und Kennzeich-

nung des Produktes

Die Reihenfolge der Kapitel 2. und 3. wurden geandert.

In Kapitel 15. findet man Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzspezifische

Rechtsvorschriften. Die Angaben zum Transport stehen in Kapitel 14.

Aufbau des neuen EG-Sicherheitsdatenblattes

—

Produktidentifikation.
Gefahren des Produktes.
Zusammensetzung
Erste Hilfe Masshahmen.

"

Brandbekampfungsmassnahmen.

Handhabung und Lagerung.
. Expostionskontrolle.

9. Chem. Phys. Eigenschaften.
10. Stabilitat - Reaktivitat.
11. Toxikologische Information.
12. Okologische Information.
13. Entsorgungsempfehlungen
14. Transport Information.
15. Gesetzliche Information.
16. Sonstige Information.

5.
6. Unbeabsichtigte Freisetzung.
T
8

Geénderte Rangfolge der
bisherigen Kapitel 2 und 3.

Vollstédndige Information lber
Einstufung und Kennzeichnung
jetzt in Kapitel 2.

.Entlastung’ des Kapitels 15.

Ein Beispiel fur das neue EG-Sicherheitsdatenblatt finden Sie

hier
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Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV

In Fachbereichen, in denen auf Grundlage der Arbeitsstoff-Erfassung Gefahrstoffe als solche
identifiziert wurden und die nicht mindestens durch einen weniger gefahrlichen Ersatzstoff aus-
getauscht werden kdnnen, muss flr jeden Einzel-Gefahrstoff eine Gefahrdungsbeurteilung
gem. GefStoffV durchgefuhrt werden.

Bei dieser Gefahrdungsbeurteilung sind alle Gefahrdungen fur die Gesundheit und Sicherheit
der Beschaftigten unter folgenden Gesichtpunkten zu berlcksichtigen:

. Gefahrliche Eigenschaften der Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse

. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz und
zur Sicherheit

. Ausmald, Art und Dauer der Exposition unter Berticksichtigung aller Expositionswe-
ge

° Physikalisch-chemische Wirkungen

° Maglichkeiten einer Substitution

. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschlieldlich der verwendeten Arbeitsmittel
und der Gefahrstoffmenge

. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte

o Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden SchutzmafRnahmen

. Schlussfolgerungen aus durchgefiihrten arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen

Die Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV kann ebenfalls durch das Fachamt / Institut selb-
standig oder unter Mithilfe von IV-01 Arbeitssicherheit erstellt werden.

Grundsatzlich ist auch hierbei der Betriebsarzt und der Personalrat zu beteiligen.

Die Verantwortlichkeit zur Durchfiihrung der in der Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV
festgelegten MalRnahmen obliegt auch hier dem Arbeitgeber.

Abhangig vom Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung sind mehr oder weniger umfangreiche
SchutzmalRnahmen zu treffen.

Weitere Informationen konnen sie unter nachstehenden Links aufrufen:
TRGS-400 ,Gefahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen®

Regeln fur Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen im Hochschulbereich
(GUV-SR 2005)
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https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffverordnung_node.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-400.html
https://www.cup.uni-muenchen.de/ac/stierstorfer/site/assets/files/1014/guv-sr_2005.pdf
https://www.cup.uni-muenchen.de/ac/stierstorfer/site/assets/files/1014/guv-sr_2005.pdf

Gefahrstoffe

Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV — Muster Seite 1

Datum: 16.12.2005

Gefahrdungsbeurteilung nach § 7 der GefStoffV

Amt /Arbeitsbereich: Amt XXX, Metallwerkstatt Ausbildung
Schleifmaschine Fiihrungsbahnenschleifmaschine : M3-300

Hersteller Korea
Typ M3-300
Jahr der Herstellung 1983

Tatigkeit: Schleifarbeiten an o.g. Maschine

Belastungen / Gefdhrdungen

Verwendete / freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung

Kennzeichnung / R-Satze

Menge

Agip Hycut ET 46 (wassergemischter
Kiihlschmierstoff)
(Mineral6lprodukt)

Xi

R36 Reizt die Augen

R 38 Reizt die Haut

R 66 wiederholter Kontakt
kann zu sproder und rissiger
Haut fithren

200 | im Umlaufsystem Ver-brauch: 800 | im Jahr 5 %
Sollkonzentration (Ist: 5,5%), pH-Wert: 9,0

Agip Refresh (Biozid)
(Isothiazolone)

Xn

R 48/20 Gesundheitsschadlich, Gefahr
ernster Gesundheitsschaden bei
langerer Exposition durch Einatmen

0,5 I (alle 14 Tage) Verbrauch: 10 | im Jahr

Biologische Arbeitsstoffe

Schimmelpilz- und Bakterienbildung
moglich

bis 1x106 KB E/ml moglich

Gefahrdungen:

Die Maschine wird von ca. 5 Mitarbeitern bedient ( ca. 8 Stunden in der Woche). Die Stiitzwellen werden im Futter eingespannt und nach etwa 2 bis 5
Minuten wieder entnommen und mit Druckluft ge-reinigt. Der Betrieb verlauft halbautomatisch, wahrend des Schleifprozesses ist die Maschi-ne
geschlossen. Weiterhin werden regelmiRig Spane entfernt und in einem Behalter neben der Anlage gesammelt.

Das Biozid wird alle 14 Tage aus einem 2| Einwegbehalter direkt in das Umlaufsystem ge-geben.

Beurteilung:

Freisetzung von Kiihlschmierstoff (KSS)-Dampfen und Aerosolen, Gefahr der Einatmung, die Messung am 12.03.2005 ergab eine KSS-Konzentration
von 15 mg/m3. Hautkontakt zum KSS und Wasser (Feuchtarbeit) ist wiahrend des Einspannens und Heraus-nehmen der Wellen gegeben.

Eine Exposition gegeniiber unverdiinntem Biozid besteht nicht, da 2] Einwegbehdlter verwen-det werden und das wéassrige Biozid nur einen
geringen Dampfdruck besitzt. Beim Einfiillen ist ein geringfiigiges Verspritzen im Nahbereich nicht auszuschlieBen.

Sensibilisierende Wirkung durch erhéhte Keimbelastung.

Mikroverletzungen der Haut durch Kontakt zu Spénen.

Vordruck 10
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Gefahrstoffe

Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV — Muster Seite 2

Einstufung gem. Schutzstufenkonzept:

Schutzmafnahmen nach Schutzstufe 2

MaRnahmen

Kommentare

s’

Substitution

Erste Versuche mit einer Minimalmengenschmierung
wurden in 2004 durchgefiihrt.

Versuche mit KSS auf Basis von Pflanzen-6lestern
wurden vorgenommen.

Abnutzungserscheinungen am Werkzeug zu
groB, keine geeignete Losung

zu geringe Standzeiten

Neuer Versuch mit Henkel Multan 97-40

Verfahren / technische Arbeitsmittel

KSS ist frei von sekundédren Aminen. Der Nitritgehalt,
der pH-Wert und die Tempe-ratur werden laufend
iberwacht. Reini-gungsintervalle und Regelungen zur
Nach-konservierung wurden festgelegt.

wochentlich durch den KSS-Beauftragten
Dokumentation im Priifplan, Reinigungsplan
und Konservierungsplan

Absaugung / Filter

Die TL 25 A verfiigt liber eine Einzelplatzabsaugung mit
Elektrofilter. Die gereinigte Luft wird wieder in den
Arbeitsbereich zu-riickgefiihrt.

jahrlich durch Fa. Heinz aus Diisseldorf
Wartungsvertrag

Messung

Messungen durch die BG am 15.04.2005 ergaben eine
Luftkonzentration an KSS von 15 mg/m®. Die
Aerosolfraktion war gering.

Optimierung der Absaugung,
Wiederholungsmessung voraussichtlich
Anfang 2006

Personliche Schutzausriistung

Ein Hautschutzplan liegt vor. Die Spenderboxen fiir die
Praparate zur Hautreinigung, Hautschutz und Hautpflege
sind im Waschraum installiert.

Beim Nachdosieren des Biozides sind Schutzhand-
schuhe aus Latex-Material (KCL 8907) zu tragen.

Die Spenderboxen werden regelméaRig von der
Reini-gungsfirma iiberpriift und aufgefiillt.
Handschuhe werden alle 2 Monate durch den
KSS-Beauftragten ausgetauscht.

Umkleideraume

In den Umkleiderdumen befinden sich Schranke mit
getrennten Fachern fiir Stra-Benkleidung und
Arbeitskleidung

Betriebsanweisung, Unterweisung

Betriebsanweisung ist im Arbeitsbereich vorhanden.
Unterweisung jahrlich durch Verantwortlichen.

1x jahrlich im Mai durch Herrn Stahmer

Vorsorgeuntersuchungen

Fiir die Beschéftigten wird eine arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung (Feuchtarbeit) im Abstand von 3
Jahren durchgefiihrt.

Arbeitsmedizinischer Dienst IV-01

Angewendete Vorschriften

Gefahrstoffverordnung BGR 121 - Arbeitsplatze mit Arbeitsplatzliiftung BGR 143 - Tétigkeiten mit Kiihlschmierstoffen BGR 197 - Benutzung von

Hautschutz TRGS 552 - N-Nitrosamine TRGS 611 - Verwendungsbeschrankungen fiir wassermischbare bzw. wassergemischte Kiihischmierstoffe bei

deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten konnen.

Vordruck 10
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Gefahrstoffe

Ersatzstoffsuche

Die GefStoffV fordert ausdriicklich, dass vor jedem Umgang mit Gefahrstoffen unter Berlick-
sichtigung von Personen- und Umweltschutzbelangen durch den Arbeitgeber geprft werden
muss, ob

e Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko
als die von ihm in Aussicht genommenen Gefahrstoffe erhaltlich sind

e durch Anderung des Herstellungs- oder Verwendungsverfahrens auf die Verwendung
der Gefahrstoffe verzichtet oder das Auftreten der Gefahrstoffe am Arbeitsplatz ver-
hindert oder verringert werden kann

Ist die Verwendung dieser Stoffe, Zubereitungen, Erzeugnisse und Verfahren zumutbar, darf
er nur diese verwenden.

Im Sinne des Praventionsgedankens ist der beste Schutz vor gesundheitlichen Beeintrachti-

gungen der Mitarbeiter durch Gefahrstoffe, nach Moglichkeit auf deren Einsatz zu verzichten.
Auch kann sich dies im Hinblick auf die Einsparung finanzieller Ressourcen durchaus positiv
bemerkbar machen (z.B. geringerer technischer Aufwand, Wegfall von Messverpflichtungen

und arbeitsmedizinische Untersuchungen).

Die Ersatzstoffsuche ist zu dokumentieren und das Ergebnis zu begriinden.
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Gefahrstoffe

Ersatzstoffsuche - Dokumentation

. . o . Amt:
Institut fir Arbeitssicherheit undDus—Bu":‘REi Arbeitsbereich / Arbeitsplatz:
Arbeitsmedizin \ Verantwortlicher:
Erstellt von:
Dokumentation der Ersatzstoffprifung Datum:
Nr. Zu ersetzender Gefahrstoff Méglicher Ersatzstoff Grunde fur das Nichteinsetzen des Ge-

fahrstoffs

Vordruck 11
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Gefahrstoffe

Betriebsanweisungen

Fir Gefahrstoffe hat der Arbeitgeber eine Betriebsanweisung zu erstellen, in der die beim
Umgang mit Gefahrstoffen auftretenden Gefahren fir Mensch und Umwelt sowie die erforderli-
chen Schutzmafinahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden; auf die sachgerechte Ent-
sorgung entstehender gefahrlicher Abfalle ist hinzuweisen.

Sie muss mindestens folgende Informationen enthalten:
e Angaben Uber die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe, wie zum Beispiel Be-

zeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie Gefahrdungen der Gesundheit
und der Sicherheit,

¢ Informationen Uber angemessene Vorsichtsmalregeln und Mallnahmen, die der Be-
schaftigte zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschaftigten am
Arbeitsplatz durchzuflihren hat. Dazu gehdren insbesondere

o Hygienevorschriften,

o Informationen Gber MaRnahmen, die zur Verhltung einer Exposition zu ergrei-
fen sind,

o Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzausristungen und Schutz-
kleidung,

e Informationen Gber MaRnahmen, die von den Beschétftigten, insbesondere von Ret-
tungsmannschaften, bei Betriebsstérungen, Unfallen und Notfallen und zur Verhitung
von diesen durchzufihren sind.
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Gefahrstoffe

Betriebsanweisungen — Muster Betriebsanweisung

Betriebsanweisung Nr.:
Gem. § 20 GEFSTOFFV Betrieb: Kinderlageseinrichtungen

Bereich/Tatigkelt; Hautdosinlekuon

OP-Sept
Haut-/Handdesinfektionsmittel zur hygienischen Hindedesinfektion.
Zubereitung enthiilt Isopropanol.

I i 2 ‘Gefahren fiir Mensch und Umwelt e ; |
Entziindlich. Das Dampl-Lufi-Gemisch ist explosionsfihig. Dimpfe sind schwerer als Luft und breiten
sich am Boden aus.

Bei Augen- und Schleimhautkontakt kann es zu Reizungen kommen.
Dimpfe kinnen narkotisch wirken.
Wassergefihrdend - nicht ins Grundwasser / Oberfliichenwasser gc]angcn lassen.

Zur Hiindedesinfektion Hohlhand mit dem Mittel befiillen
und Hiinde 30 sec. lang damit einreiben.

Beriihrung mit den Augen und der Kleidung vermeiden.
Démpfe nicht einatmen, Aerosolbildung vermeiden.

Fiir Frischluftzufuhr sorgen (Fenster 6ffnen!).

Behiilter nach Gebrauch dicht verschliefen.
Produkt und entleerte Behilter von Hitze- und Ziindquellen
fernhalten. z

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Hautschutz geméifl Hautschutzplan.

I ~ Verhalten im Gefahrfall Unfalltelefon: Feuerwehr-Notruf 112 |
Nach Auslaufen mit saugfihigem Material aufnchmen. Kleine Mengen mit viel Wasser wegspiilen.

| ~ ErsteHilfe  Ersthelfer: :

Nach Augenkontakt: Augen sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser
abspiilen. Arzt hinzuzichen.

Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken lassen.
Sofort Arzt konsultieren.

Nach Kleidungskontakt:  Verschmutzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen: Fiir Frischluft sorgen.

| : G Sachgerechte Entsorgung

Die sachgerechte Entsorgung von Restvolumina erfolgt durch Abgabe bei den
Schadstoffsammelstellen der Wirtschafisbetriebe Duisburg.

Untersehrift:

Vordruck 12
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Gefahrstoffe

Unterweisungen gem. GefStoffV

Gemal Gefahrstoffverordnung missen Beschéftigte, die mit Gefahrstoffen umgehen,
unterwiesen werden.

Eine Handlungshilfe zur Unterweisung finden Sie auf Seite 59
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Gefahrstoffe
Gefahrguttransport

Beim Transport von Gefahrstoffen Uber 6ffentliche Stralden sind eine Reihe von Vorgaben
aus den verschiedensten Vorschriften, Verordnungen und Gesetze ( z.B. die GGVSEB -
Verordnung Uber die innerstaatliche und grenziberschreitende Beférderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern, das ADR — Europai-
sches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Stralde, die GbV — Gefahrgutbeauftragtenverordnung) zu beachten.

Ob es sich bei einem Produkt um ein Gefahrgut handelt, kann dem aktuellen Sicherheitsda-
tenblatt unter dem Punkt ,Transport® entnommen werden.

Da die stadtischen Amter meist nur geringe Mengen von Gefahrgitern transportieren, kénnen
sie Regelungen in Anspruch nehmen, die Transporte zu erleichterten Bedingungen, s. g. Frei-
stellungen, ermdglichen (relevante Stichworte: ,,Handwerker-Regel“, ,,1000 Punkte Regel®).

Weitergehende Information zu Transport, ordnungsgemafer Kennzeichnung und Freistellun-
gen im Zusammenhang mit der Art der Beférderung kénnen Sie hier bekommen.

Des Weiteren sei noch darauf hingewiesen, dass Personen, die am Transport von Gefahrgu-

tern beteiligt sind (z.B. die Fahrer, aber auch Vorgesetzte wie z.B. die Disponenten) gem.
GGVSEB entsprechend regelmalfig geschult werden missen.
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Biostoffverordnung

Die Biostoffverordnung dient dem Schutz der Beschaftigten vor der Gefahrdung ihrer Sicher-
heit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen. Biologische Arbeitsstoffe
sind im Wesentlichen Mikroorganismen, tierische und pflanzliche Zellkulturen und humanpa-
thogene Endoparasiten, die beim Menschen Infektionen, Allergien oder toxische Wirkungen
hervorrufen kdnnen (zum Beispiel: Bakterien, Pilze, Viren).

Die Biostoffverordnung fordert, dass bei Tatigkeiten, bei denen eine Exposition gegeniber
biologischen Arbeitsstoffen auftreten kann, eine tatigkeitsbezogene Gefahrdungsbeurtei-
lung durchgeflhrt wird.

In der Biostoffverordnung wird zwischen gezielten und nicht gezielten Tatigkeiten bei biologi-
schen Arbeitsstoffen differenziert.

Wenn zielgerichtet mit bestimmten biologischen Arbeitstoffen, die mindestens der Spezies
nach bekannt sind, umgegangen wird und darlber hinaus die Tatigkeiten konkret auf einen
oder mehrere biologische Arbeitsstoffe ausgerichtet sind sowie die Exposition der Beschaftig-
ten ausreichend bekannt ist, dann liegen gezielte Tatigkeiten im Sinne der Biostoffverordnung
vor. Wenn eines der vorgenannten Kriterien nicht erflllt ist, handelt es sich um eine nicht ge-
Zielte Tatigkeit.

In Abhangigkeit von dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko werden die biologischen Ar-
beitsstoffe in vier Risikogruppen eingeteilt. Untersuchungskriterien sind u.a. die Wahrschein-
lichkeit und das Ausmal’ der Erkrankung bei Beschéaftigten und die Gefahr der Verbreitung in
der Bevdlkerung.

Fir einen groRen Teil der biologischen Arbeitsstoffe existieren bereits durch die EG-Richtlinie
vorgegebene Einstufungen. Dementsprechend gilt fir die Einstufung in die Risikogruppen 2 bis
4 Anhang lIl der Richtlinie 90/679/EWG.

Diese Einteilung der Arbeitsstoffe in Risikogruppen ist wesentlicher Bestandteil der durchzu-
fuhrenden Gefahrdungsbeurteilung, denn hieraus resultiert die Ermittlung der Schutzstufe bzw.
die Festlegung der erforderlichen Sicherheitsmallinahmen.

Auch fur den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen bei gezielter und nicht gezielter Ta-
tigkeit sind entsprechende Betriebsanweisungen zu erstellen.

Zum Thema Unterweisung der Mitarbeiter siehe Seite 59

Zusatzliche Informationen:

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/Einstufung.html
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Biostoffverordnung

Vordruck Gefahrdungsbeurteilung gem. Biostoffverordnung - Seite 1

Gefahrdungsbeurteilung
gemaB § 5 — 7 Biostoffverordnung und TRBA 400

Arbeitsbereich und Tétigkeiten:

Die Tatigkeit ist ungezielt.
Dauer der Tatigkeit: bis zu 8 Stunden / Tag

Art des biologischen Arbeitsstoffes
Mégliche Aufnahmewege: (im Normalbetrieb)

Risikogruppe des Arbeitsstoffes:
Risiko durch ja  nein v STAl
Infektionen Welche?

Sensibilisierung
Toxizitat
Anmerkung:

Schutzmafnahmen

I. Aligemeine SchutzmaBBnahmen

SchutzmaBnahme e vorhanden?
ja nein teilweise |

Verbot von Essen / Trinken / Rauchen w_'a'hrend der Tatigkeit

Technische Malnahmen zur Minimierung von Aerosolen, Stau-
ben und Nebel

Hangwaschgele_ggr}_héﬂgn und Duschen zur Verfiigung stellen

Geeignete personliche Schutzausrustung wird zur Verfigung
gestellt, getragen und vom Arbeitgeber gereinigt
Unterweisung der Mitarbeiter bezogen auf biologische Arbeits-
stoffe erfolgt jahrlich -
Getrennte Umkleiderdume mit separater Kleideraufbewahrung
stehen zur Verfligung

Hautschutz-, Hautpflege- und Hautreinigungspréparate stehen
zur Verflgung. Hautschutzpléne hangen aus £
Desinfektionsverfahren / Hygienepléne sind festgelegt ¥
Betriebsanweisungen zum Umgang mit biologischen Arbeits- |
stoffen hangen aus -
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erfolgen regel-

maBig

Vordruck 13 - Seite 1


http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/13gefbebio.pdf

Biostoffverordnung

Vordruck Gefahrdungsbeurteilung gem. Biostoffverordnung — Seite 2

Bemerkungen (zu nicht oder teilweise vorhandene Schutzmanahmen):

ll. Spezielle SchutzmaBnahmen

GhwNS

Als persdnliche Schutzausriistung fir diesen Arbeitsbereich wird festgelegt:

: |

2:

3

4.

5.

Erforderliche Anderungen werden von bis zum durchgefihrt

Unterschriften

Datum

Personalverantwortlicher

Personalrat

Arbeitsmedizin

Arbeitssicherheit

Vordruck 13 — Seite 2

57


http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/13gefbebio.pdf

Biostoffverordnung

Betriebsanweisung gem. Biostoffverordnung

Betriebsanweisung gemifl Biostoffverordnung .gi

Betrieb: 37 Titigkeit: MaBnahme gegen Verbreitung der Vogelgrippe

Desinfektion von Fahrzeugen an der Bogenschleuse

Gefahren fiir Mensch und Umwelt:

Infektionsgefahr durch hochpathogene avidire Influenza A-Viren.
Ubertragung: Schmierinfektion ( z. B. Ausscheidungen, insbesondere Kot, Staub aus Gefieder,
Blut ) und tiber die Atemwege ( z.B. bei Staubentwicklung ).

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregel:

Personliche Schutzausriistung:

fliissigkeitsdichter Einwegschutzanzug mit Kapuze (Kategorie 3, Stufe 3),
Einmalschutzhandschuhe (Nitril), Augenschutz, Vollschutzmaske mit FFP3 Schraub-
filter, geeignetes Schuhwerk ( Kategorie S3 ).

Die Desinfektion der Fahrzeuge erfolgt mit VENNO VET 1 super

( 1%ige Losung -> z.B. | L. Konzentrat auf 100 L. Wasser ).

Nach Beendigung der Titigkeit Dekontamination nach Vorgabe der Veteriniire.
Danach Abstreifen / Ablegen der personlichen Schutzausriistung zur sicheren
Entsorgung bzw. Aufbereitung in dafiir vorgeschene Aufnahmebehilter.

Beim Ausziehen Schutzanzug / Schutzhandschuhe auf links drehen.

AnschlieBend Hiindedesinfektion mit Sterillium Virugard und waschen der Hiinde und
des Gesichtes mit Mainsoft - Waschlotion.

Arbeitsmedizinische Beratung: Grippeschutzimpfung/Tetanusimpfung wird
empfohlen.

Verhalten bei Stérungen:

Veterindire informieren, evtl. Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin informieren.

Erste Hilfe:

Nach Hautkontakt mit dem Desinfektionsmittel VENNO VET 1 super:
Hiindedsinfektion mit Sterillium Virugard und waschen mit Mainsoft-Waschlotion..

Bei Augenkontakt: Augen griindlich ausspiilen

Entsorgung:

Entsorgung erfolgt nach Vorgaben der Feuerwehr.

Datum: 09.03.2006 Unterschrift:

Vordruck 14
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Unterweisung

Die Unterweisung ist ein sehr wichtiges Mittel, um Unfalle und gesundheitliche Beeintrachti-
gungen zu vermeiden, vor Gefahren zu warnen, Uber Sicherheitsvorschriften und Arbeitsbe-
dingungen im Betrieb aufzuklaren und die Beschaftigten zu motivieren, damit sie aktiv

am Arbeits- und Gesundheitsschutz mitwirken.

Die Beschaftigten sind vor der erstmaligen Aufnahme der Arbeit und danach regelmaRig, min-
destens jedoch einmal jahrlich Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unter-
weisen.

Dabei sind mehrere kleinere, Uber das Jahr verteilte Unterweisungen effektiver als eine grol3e
Unterweisung einmal im Jabhr.

Unterweisungen missen auch aus aktuellem Anlass (Unfall, Beinaheunfall) zeitnah durch-
gefuhrt werden.

Jugendliche sind nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz in angemessenen Zeitrdumen, mindes-
tens aber halbjahrlich, zu unterweisen.

Die folgende Checkliste bietet dem Verantwortlichen fir die Durchflihrung von Unterweisungen
Hilfestellungen bei der Planung.

wen

Unterweisung

wie lange

Tellnehmerzahl

Elemente der Planung einer Unterweisung
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Unterweisung

Wie oft:
Erstunterweisung: einmalig bei Neueinstellungen und Wiedereinsteigern
Wiederholungsunterweisung: mindestens 1x jahrlich

Wodurch:
. Schulungen
. Dienstunterrichte und betriebliche Weiterbildungen
. Mitarbeitergesprache (auch am Arbeitsplatz)
. Sicherheitsgesprache, Lehrgesprache integriert im Arbeitsprozess
. kurze Gesprache am Arbeitsplatz zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen
Wo:
. in geeigneten Raumen:
mit ausreichend Platz
mit optimalen Licht- und Klimaverhaltnissen
ohne stérende Einflisse von Aul3en
. direkt am Arbeitsplatz
Wie lange:

Detaillierte Zeitangaben fir Unterweisungen sind nicht vorgegeben. Je nach Thema und Un-
terweisungstiefe kann die Dauer einer Unterweisung zwischen einigen Minuten und mehrtagi-
gen Schulungen liegen.

Teilnehmerzahl:

Die Gruppengroéf3e wird je nach Thema (wen geht es an?)

und betrieblichen Gegebenheiten variieren. Bei Erstunterweisungen

ist haufig nur ein Mitarbeiter dabei, bei Umstellung der Arbeitsorganisation moglicherweise
eine ganze Abteilung.

Aus didaktischen Griinden empfiehlt sich, die Gruppenstarke nicht grofRer als 15 Personen zu
wahlen.

Wie viel, Was:
das Wesentliche und das Erforderliche

. was den Mitarbeiter/innen noch nicht bekannt ist

. Gefahren, die zu Unfallen fihren kénnen

. Gefahren, die zur Beeintrachtigung des Wohlbefindens und zu Erkrankungen
fihren kénnen

. die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung und die vorhandenen Schutzmal}3-
nahmen

. das Erkennen von Gefahrdungen und ihren Ursachen

. die Verhaltensanforderungen im Arbeitsalltag

. der rechtliche Rahmen — Rechte und Pflichten
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Unterweisung

Themen fur Unterweisung kénnen z.B. sein:
Allgemeine Unterweisung

Arbeits- und Gesundheitsschutzphilosophie der Stadtverwaltung Duisburg
Verhalten in Notfallen, betrieblicher Brandschutz, Erste-Hilfe, Flucht- und
Rettungswege

Verkehrswege

Unfall- und Erkrankungsschwerpunkte

Betriebsanweisungen, Dienstanweisungen

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfalle

Umgang mit Leitern, Tritte

Benutzung von Arbeitsmitteln

Bedienung und Einrichtung von Arbeitsmitteln

Einflisse und Beeinflussung von Larm, Luft, Temperatur und Licht

Unterweisungsthemen fiir Mitarbeiter - Bliro-/Bildschirmarbeitsplatze

Ergonomie am Buro-/Bildschirmarbeitsplatz
Einstellung Bildschirmoberflache (Kontraste, Helligkeit, Farben, Auflésung,
SchriftgréRe)

Beleuchtung und Sehen am Bildschirm
Vorsorgeuntersuchung Augen und Bildschirmbrille
Ursachen und Vermeidung von Stress

Raumklima

Pausen und Arbeitszeit

Pausenlibungen zur Entspannung

Unfallverhitung im Biro

Betrieb von Elektrogeraten

Gebrauch der Stimme fur Mitarbeiter in Call-Center

Unterweisungsthemen fiir Mitarbeiter im gewerblich, technischen Bereich

spezielle Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz und mégliche Folgen
Verkehrssicherheit — bei AuRendienst
Umgang mit Arbeitsstoffen, Gefahrstoffen
Beforderung gefahrlicher Guter
Verwendung von Flussiggas

FUhren von Fahrzeugen

Arbeiten mit Winden, Hub- und Zuggeraten
Bedienung von Hebebihnen

Flhren und warten von Erdbaumaschinen
Krane

Larmbereich

Schweilden, Schneiden

Verhalten auf Baustellen

Personliche Schutzausrustung
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Wie:

Warum:
[}
[ ]
[ ]
[ ]
[}
[}
[ ]
[ ]
[ ]
[}

Unterweisung

Vorgehen nach dem Vier-Stufen-Modell:
vorbereiten durch Informationen — vorfihren — ausfiihren und Uben lassen —
korrigieren und kontrollieren
mundlich und dialogorientiert
tatigkeitsbezogen
kurz und pragnant
systematisch gegliedert, strukturiert
verstandlich, entsprechend:
der Sprachkenntnisse
der Qualifikation und Bildung
der Erfahrung im Beruf
der Lernfahigkeit
didaktisch aufgebaut z.B. in den Schritten:
o BegruBung, entspannte Atmosphare
o Hinfihrung und Begrindung des Themas, Bezug zum Arbeitsplatz her-
stellen
o gezieltes Informieren bzw. Vormachen
o aktivieren, diskutieren und Gben
sensibilisierend und zur Umsetzung motivierend
Qualitatssicherung durch Feedback, Bewertungsbogen, Einzelbefragung oder
Prifung der Umsetzung

Neueinstellung

Wiedereinstieg

Arbeitsplatzwechsel

Arbeitsunfall

Beinaheunfall

Veranderung der Arbeitsbedingungen

sicherheits- und gesundheitswidriges Verhalten
Erkrankungsschwerpunkte

gehaufte Gesundheitsbeschwerden

Hinweise von Sicherheitsbeauftragten, Fragen von Beschaftigten, Ergebnisse
von Mitarbeiterbefragungen und Gefahrdungsanalysen
Geanderte Vorschriften

Weitere Anlasse fiir Unterweisungen:

immer, wenn sich Arbeitsbedingungen und der Arbeitsplatz verandert haben
oder der Arbeitsplatz gewechselt wurde und Gefahrdungen und Belastungen
sich verandern
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Wer:

Wen:

Unterweisung

. Arbeitgeber oder Vorgesetzte
. vom Arbeitgeber beauftragter Mitarbeiter
. Unterstutzung durch Betriebsarzt, Fachkraft fir Arbeitssicherheit, Unfallver-

sicherungstrager

. alle Mitarbeiter, Auszubildende, Leiharbeitnehmer, auch Telearbeitnehmer und
~Fremdbeschéaftigte” wie ,Ein-Euro“-Krafte und ,Gemeinwohl“-Krafte.

~Fremdbeschaftigte* sind nicht zu verwechseln mit Mitarbeitern von Fremdfirmen, die im
Auftrag der Stadt Duisburg in stadt. Betriebsbereichen tatig werden.
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Unterweisung

Dokumentation der Unterweisung

Grundsatzlich ist eine Unterweisung zu dokumentieren.
Dokumentation bedeutet, dass Sie die wichtigsten Fakten schriftlich festhalten:

e Datum, Ort

e Anlass der Unterweisung (Erst- oder Wiederholungsunterweisung, besonderer
Anlass, wie festgestellte Verstolle gegen Anweisungen im Arbeitsschutz),

e Themen der Unterweisung

o Namen der Mitarbeiter, die an der Unterweisung
teilgenommen haben. Jeder Mitarbeiter unterschreibt.

Einen Vordruck fur die Dokumentation lhrer Unterweisungen finden Sie nachfolgend.

Die Dokumentation bedeutet eine rechtliche Absicherung fur Sie personlich! Aulerdem behal-
ten Sie den Uberblick dartiber, welche Themen behandelt wurden und wer anwesend war.
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Unterweisung

Vordruck zur Dokumentation der Unterweisung

Amt Ort

Datum, Uhrzeit

Thema und Inhalt der Unterweisung

Teilnehmer

Name Vorname Unterschrift

Unterweiser

Vordruck 15


http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/15unterweis.pdf

Unterweisung

Tatigkeitsbezogene Qualifikationserfordernisse

Insbesondere dann, wenn es darum geht, betriebliche Tatigkeiten oder Arbeiten mit besonderem Ge-
fahrdungs- oder Belastungspotential auszutben, sind an die ausfuhrenden Mitarbeiter besondere
tatigkeitsbezogene Qualifikationserfordernisse zu stellen.

Neben den erforderlichen Qualifikationen / Schulungen sind die Beschéftigten zur Durchfihrung be-

stimmter Tatigkeiten schriftlich zu beauftragen.

Grundsatzlich berat IV-01 Arbeitssicherheit, welche organisatorischen Vorbedingungen und Qualifi-
kationserfordernisse der Mitarbeiter einzuhalten sind.

Beispiele fur besondere Qualifikationserfordernisse

Titigkeit

Qualifikationsanforderung

FUhren von maschinell angetriebenen Fahrzeu-
gen ( z.B. PKW, Radlader )

Fahrerlaubnis
Unterweisung
schriftliche Beauftragung

Bedienung Freischneider (,Rasentrimmer®)

Einweisung
Unterweisung

Handhabung Flurférdergerate (Gabelstapler,
Hubwagen, ,Ameise")

Nachweis Qualifizierung
Geratespezifische Einweisung

Bedienung Krane

,Kranfihrerschein“
(Befahigungsnachweis nach UVV ,Krane*

Schweillen

Zusatzqualifikation

Flhren von Erdbaumaschinen

Schulung
Schriftliche Beauftragung

Prifung elektrischer Betriebsmittel

Anforderung Zusatzqualifikation

Arbeiten unter Spannung

Ausbildung Elektrofachkraft
Erste—Hilfe—Ausbildung
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Unterweisung
Muster - Schriftliche Beauftragung

Schriftliche Beauftragung von Gabelstaplerfahrern

gemal § 7 UVV ,Flurférderzeuge" (GUV-V D 27.1, bisher GUV 5.3) ER
Herr / Frau: geb.: MUST

wohnhaft:

wird in vorstehend genanntem Unternehmen mit dem selbsttatigen Steuern von Gabelstaplern im innerbetrieb-
lichen Verkehr beauftragt.

Amt:

Die Beauftragung gilt fiir folgende Gabelstapler:

Hersteller: Typ:

Er/Sie hat seine/ihre Befahigung zum Flhren der vorstehend genannten Gabelstapler gemaf § 7 Absatz 1
UVV ,Flurférderzeuge" (GUV-V D 27.1, bisher GUV 5.3) gegeniliber dem Unternehmer nachgewiesen.*

Die erforderliche Ausbildung erfolgte durch **)

* AuRerbetriebliche Gabelstaplerfahrer-Ausbildung

* Innerbetriebliche Gabelstaplerfahrer-Ausbildung

Die Unterweisung erfolgte durch:

Datum Unternehmer Gabelstaplerfahrer/in

*) Unzutreffendes streichen

**) Zutreffendes ankreuzen

Vordruck 16
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http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/16beauftr.pdf

Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Begehungen

In allen Fachbereichen werden sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Begehungen durch
IV-01 Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin durchgefuhrt.

Dabei werden bestehende Mangel festgestellt und Malinahmen zur Beseitigung der Man-

gel empfohlen. Die festgestellten Mangel sowie die vorgeschlagenen Malinahmen werden

in einem Begehungsbericht / der Gefahrdungsbeurteilung dokumentiert.

Anhand des folgenden Vordruckes kann der Arbeitgeber die im Begehungsbericht bzw. in der Ge-
fahrdungsbeurteilung aufgefihrten Mangel und MalRinahmen zusammenfassen. Gleichzeitig werden
hier die zustandigen Stellen bzw. verantwortlichen Personen zur Mangelabstellung benannt sowie
die Zeitraume zur Mangelabstellung festgelegt.

Abschlieend ist hier zu beachten, dass nach Abstellung des einzelnen Mangels eine
Wirksamkeitskontrolle durch die verantwortlichen Personen zu erfolgen hat. Dieses ist ebenfalls
schriftlich zu dokumentieren (Kontrollblatt zur Begehung).

Die Ruckmeldung des Fachbereichs an das Institut fur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin Uber die
Abstellung der Mangel hat schriftlich zu erfolgen.
Dies gilt auch, wenn der Zeitrahmen zur Mangelabstellung durch unvorhersehbare Griinde in Frage

gestellt werden muss.
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Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Begehungen

Kontrollblatt zur Begehung

Kontrollblatt zur Begehung

MaRnahmen und Wirksamkeitskontrolle

Begehung vom:

Bericht / Gefahrdungsbeurteilung vom:

Rickmeldung durch:

Lfd.
Nr.:

Festgestellte Man-
gel:

MafRnahmen:

zu erledigen durch:
bis:

Malnahmen wirk-
sam?

Datum

Mitteilung an
1-04 ist er-
folgt
ja/nein

Vordruck 17
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http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/17begehkont.pdf

Einrichtung und Betrieb von Arbeitsstatten

Arbeitsstatten missen so eingerichtet und betrieben werden, dass fur die Beschaftigten keine Ge-
fahrdung fur Sicherheit und Gesundheit entsteht (§3a Absatz 1 der Arbeitsstattenverordnung (Ar-
bStattV).

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) zeigen auf, wie die in der ArbStattV gestellten Anforde-
rungen erflllt werden konnen. Sie geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse flr das Einrichten und Betreiben
von Arbeitsstatten wieder. Sie werden vom Ausschuss flr Arbeitsstatten (ASTA) ermittelt bzw. ange-
passt und vom Bundesministerium flir Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt
gegeben

(Siehe auch DGUV Erarbeitung von Arbeitsstattenregeln).

Zurzeit gibt es folgende Technische Regeln fir Arbeitsstatten:

ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten

ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige Wande

ASR A1.7 Tiren und Tore

ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und Rettungsplan
ASR A3.4 Beleuchtung

ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme
ASR A3.5 Raumtemperatur

ASR A3.6 Liftung

ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsraume

ASR A4.3 Erste-Hilfe-Raume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
ASR A4.4 Unterkinfte

Folgende alte Arbeitsstatten-Richtlinien gelten auf Grund der Bekanntgabe von entsprechenden
neuen Technischen Regeln fur Arbeitsstatten nicht mehr (Nach § 8 Abs. 2 der ArbStattV gelten die
im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten Arbeitsstatten-Richtlinien bis zur Bekanntmachung ent-
sprechender Regeln, langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012 fort):

ASR 5 "Luftung"

ASR 6 "Raumtemperaturen”

ASR 7/3 "Kunstliche Beleuchtung"

ASR 7/4 "Sicherheitsbeleuchtung"

ASR 8/4 "Lichtdurchlassige Wande"

ASR 10/1 "Taren und Tore"

ASR 10/5 "Glastiren, Turen mit Glaseinsatz"

ASR 10/6 "Schutz gegen Ausheben, Herausfallen und Herabfallen von Tiren und Toren"

ASR 11/1-5 "Kraftbetatigte Turen und Tore"

ASR 29/1-4 "Pausenraume"

ASR 31 "Liegerdume"

ASR 38/2 "Sanitatsraume"

ASR 39/1, 3 "Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe"

ASR 41/3 "Kunstliche Beleuchtung fur Arbeitsplatze und Verkehrswege im Freien"

ASR 45/1-6 "Tagesunterkiinfte auf Baustellen"
Die ASR 17/1,2 "Verkehrswege" gilt in Bezug auf die Gestaltung der Fluchtwege und Notausgange
nicht weiter fort.

Einen Uberblick iber den Bearbeitungsstand der ASR und die zu ersetzenden Arbeitsstéatten-
Richtlinien finden Sie hier:
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/themen_a_z/arbeitsstaetten/documents/Bearbeitungsstand_ ASR_10-05-
2010.pdf
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbst_ttv_2004/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbst_ttv_2004/gesamt.pdf
http://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/arbeitsstaetten/erarbeitung-asr/index.jsp
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-V3a-2.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A1-3.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A1-6.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A1-7.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A2-3.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A3-4.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A3-43.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A3-5.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A3-6.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A4-2.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A4-3.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR-A4-4.html
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/themen_a_z/arbeitsstaetten/documents/Bearbeitungsstand_ASR_10-05-2010.pdf
http://www.dguv.de/inhalt/praevention/themen_a_z/arbeitsstaetten/documents/Bearbeitungsstand_ASR_10-05-2010.pdf

Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen

Um auf Ereignisse wie Unfalle, Notfalle, Storfalle etc. schnell und angemessen reagieren zu kénnen,
sind bestimmte NotfallmaRnahmen erforderlich.

Diese MalRnahmen gliedern sich in die Bereiche:
Erste-Hilfe
Brandschutz
Evakuierung

Damit bei plétzlich auftauchenden Gefahrensituationen Arbeithehmer (oder im Betrieb anwesende
Dritte wie Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher, Publikum) in der Lage sind, den Gefahrenbereich
bzw. die Betriebsstatte so sicher und schnell wie moglich zu verlassen, muss zum einen die hierfir
notwendige betriebliche Infrastruktur - Fluchtwege, Kennzeichnungen der Fluchtwege, Fluchtturen ...
- vorhanden sein. Zum anderen mussen die betroffenen Arbeithehmer wissen, wie sie sich in einer
Gefahrensituation zu verhalten haben und in der Anwendung dieses Wissens gelibt sein.
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Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen
Erste - Hilfe / Ersthelfer

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb zu regeln.

Nahere Angaben hierzu finden Sie u.a. in der GUV-V A1 ,Pravention®, in der Regel zur Unfallverhi-
tungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention“ (GUV-R A1) und in den Informationen ,Erste Hilfe im
Betrieb® (GUV-I 509) und ,Ersthelfer im 6ffentlichen Dienst® (BGI /GUV-I 8592).

Der Arbeitgeber muss daflir Sorge tragen, dass aus dem Mitarbeiterbereich eine entsprechende An-
zahl von Ersthelfern zur Verfligung steht.

Die Anzahl der Ersthelfer ist betriebsbezogen in der GUV-V A1 ,Pravention® festgeschrieben.

Zum Ersthelfer kann jeder bestellt werden, der die erforderliche Ausbildung besitzt, sofern keine per-
sonlichen Griinde entgegenstehen. Nach der GUV-V A1 gibt es sogar eine Verpflichtung sich ausbil-
den zu lassen.

Der Ersthelfer muss bereit sein, in regelmafigen Abstanden sein in der Grundausbildung erworbe-
nes Wissen im Erste-Hilfe-Training aufzufrischen und zu vertiefen. Die Grundausbildung dauert 8,
das Erste-Hilfe-Training 4 Doppelstunden.

Die Inhalte sind bundesweit einheitlich festgelegt.

Die Fortbildung der Ersthelfer ist in Zeitabstanden von 2 Jahren zu gewahrleisten.

Die Erfassung der Ersthelfer fir Ihren Bereich sollte mit Hilfe des nachfolgenden Vordruckes ,Erst-
helfererfassung® erfolgen.
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http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/v-a1.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/r-a1.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/r-a1.pdf
http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/I_509.pdf
http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Regeln_und_Schriften/Informationen/I_509.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8592.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/v-a1.pdf

Planung und Durchfuhrung von NotfallmaBnahmen

Erste - Hilfe / Ersthelfererfassung

Ersthelfer
Name Bereich
Erst- Nachschulungen (alle 2 Jahre)
schulung

Ersthelfer
Name Bereich
Erst- Nachschulungen (alle 2 Jahre)
schulung

Ersthelfer
Name Bereich
Erst- Nachschulungen (alle 2 Jahre)

schulung

Vordruck 18


http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/18ersthel.pdf

Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen
Erste-Hilfe / Aushang ,Erste—Hilfe bei Unfallen®

Der Unternehmer hat durch Meldeeinrichtungen und organisatorische MalRhahmen dafir zu sorgen,
dass unverzlglich die notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort geleitet werden kann.

Alle wichtigen Angaben fiir die Erste-Hilfe wie z.B. Ersthelfer, nachster Durchgangsarzt, etc. sind im
Aushang ,Erste Hilfe bei Unfallen“ zu erfassen (siehe nachfolgenden Vordruck).
Der Aushang ist an geeigneten Stellen, fir alle Beschaftigten zuganglich, auszuhangen.

Den Aushang kénnen Sie bei der Arbeitsmedizin anfordern (NA 7703).
Hinweise zum Ausflillen des Aushangs erhalten Sie hier.
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http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/IV-01/medien/HinweisErsteHilfeVordrucke.pdf

Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen
Erste-Hilfe / Aushang ,Erste—Hilfe bei Unfallen®

Erste Hilfe
bei Unfallen

Verbandkasten bei Zimmer-Nr.

Nichste Arzte fiir Erste Hilfe:

Rettungsdienst (Krankentransport):

Tel.-Nr.

Nichstes berufsgenossenschaftlich zugelassenes Krankenhaus:

Tel.-Nr.

Sicherheitsbeauftragter:
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Planung und Durchfuhrung von NotfallmaBRnahmen
Erste-Hilfe / Verbandkasten

Erste-Hilfe-Material muss jederzeit schnell erreichbar, leicht zuganglich, in ausreichender Menge
bereitgehalten sowie rechtzeitig erganzt und erneuert werden.

In Abhangigkeit der Beschaftigtenzahl sind unterschiedliche Verbandkasten / Erste-Hilfe-Material
erforderlich. Den fir Ihren Bereich entsprechenden Verbandkasten bzw. das bendtigte Erste-Hilfe-
Material kann dem Newsletter der Unfallkasse Rheinland Pfalz enthommen werden.

Nahere Angaben, wie viele Verbandkasten verteilt werden muissen, finden Sie in der ASR A4.3
»1echnische Regel fur Arbeitsstatten — Erste-Hilfe-Raume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
von Dezember 2010.

Fur Tatigkeiten im AuRRendienst, insbesondere fir die Mitflihrung von Erste-Hilfe-Material in Werk-
stattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verband-
kasten verwendet werden.

“

Bestellungen fir Verbandkasten richten Sie bitte an den ESD, z. Z. ( Januar 2011 ):
Frau Brachmann, NA 8306.

Weitere Hinweise finden Sie in der
GUV-SI 8066 ,Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen®
GUV-SI 8065 ,Erste Hilfe in Schulen”

Unabhangig von der Erganzung nach Entnahme von Verbandmaterial unterliegt dieses in der Regel
einer Mindesthaltbarkeit.

Aus diesem Grund muss Verbandmaterial regelmafig gepruft und ggf. erneuert werden.

Die Dokumentation dieser Vorgabe kann mit folgendem Vordruck ( Seite 77 ) erfolgen.
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http://www.ukrlp.de/fileadmin/ukrlp/daten/pdf/startseite_internetseite/service/infoblaetter/Verbandkasten.pdf
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/pdf/ASR-A4-3.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/pdf/ASR-A4-3.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/vorschriften-und-regeln/index.jsp
https://www.dguv.de/fb-erstehilfe/vorschriften-und-regeln/index.jsp

Planung und Durchfuhrung von NotfallmaRnahmen

Erste-Hilfe / Verbandkastenkontrolle

Verbandkasten
Kontrolle der Verbandkasten

Gebaude Raum

Kontrolle /
Datum

Gebaude Raum

Kontrolle /
Datum

Gebaude Raum

Kontrolle /
Datum

Gebaude Raum

Kontrolle /
Datum

Gebaude Raum

Kontrolle /
Datum

Vordruck 19


http://intradui.stadt-duisburg.de/vv/ob-01/medien/19verkastenkontr.pdf

Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen
Erste-Hilfe / Verbandbuch

In jeden Erste-Hilfe-Kasten gehort ein Verbandbuch!

Dieses dient nicht der Kontrolle von entnommenem Material.

In einem Verbandbuch werden die geleisteten Erste-Hilfe-MalRnahmen schriftlich aufgezeichnet. Sie
dienen als Nachweis, dass ein Gesundheitsschaden bei einer versicherten Tatigkeit eingetreten ist.
Die Eintragung hat unabhangig von der vermeintlichen Schwere der Verletzung zu erfolgen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
Verbandbicher konnen Sie von IV-01 bekommen.

Bei Arbeitsunfallen werden die Kosten der Behandlungs- und RehabilitationsmalRnhahmen von den
Berufsgenossenschaften tibernommen. Bei Unféllen, die eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als 3 Ta-
gen zur Folge haben, missen diese durch eine Unfallanzeige der fiir den Betrieb zustandigen Be-
rufsgenossenschaft angezeigt werden. Die Unfallanzeige dient der Dokumentation, dass der Unfall
bei einer versicherten Tatigkeit geschah. Bei Unfallen oder kleineren Verletzungen die zunachst kei-
nen Arbeitsausfall, oder weniger als 3 Ausfalltage, zur Folge haben, fehlt dieser Nachweis. Treten
durch eine scheinbar kleine Verletzung Spéatfolgen auf, kann durch die Eintragung im Verbandbuch
der Nachweis erbracht werden, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Fehlt die Dokumentati-
on und kdnnen auch keine Zeugen gefunden werden, kann die Berufsgenossenschaft die Kosten-
Ubernahme verweigern.

Weitere Informationen:
GUV-V A1 ,Pravention”
GUV-I 8592 Ersthelfer”
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http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/204-020.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/v-a1.pdf
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/204-030.pdf

Der Brandschutzbeauftragte

Ein Brandschutzbeauftragter ist eine vom Arbeitgeber schriftlich beauftragte
und ausgebildete Person, die in einem Unternehmen den betrieblichen
Brandschutz wahrnimmt.

Der Schwerpunkt der Tatigkeit liegt dabei beim vorbeugenden Brandschutz.
Um die Notwendigkeit eines oder mehrerer Brandschutzbeauftragten/r zu er-
mitteln, mussen zunachst in einer Gefahrdungsbeurteilung die betriebsspezi-
fischen Brandgefahren und die damit verbundenen Risiken individuell fur je-
des Unternehmen ermittelt werden. Brandschutzbeauftragte werden u.a. von
den Genehmigungsbehoérden aufgrund der Bauordnungen der Lander gefor-
dert (Musterbauordnung).

Der Brandschutzbeauftragte berat und unterstiitzt den Verantwortlichen eines
Betriebes zu Fragen, die den Brandschutz betreffen, um diesen zu verbes-
sern. Ebenso unterliegt ihm die Ausbildung von Mitarbeitern zu den erforderli-
chen Brandschutz-/Evakuierungshelfern. lhre Anzahl ergibt sich aus der Ge-
fahrdungsbeurteilung. Bei normaler Brandgefahrdung (z.B. Blronutzung) ist
in der Regel ein Anteil von mindestens 5% der Beschaftigten ausreichend.
Dies ist allerdings nur ein Mindestwert. Hier mussen eventuelle Krankheitsfal-
le, Schichtdienste und Urlaubstage mit berucksichtigt werden. Aufgrund des-
sen ist es ratsam, mehr Mitarbeiter als die genannten 5 % auszubilden.

Die Ausbildung beinhaltet:
» die Grundzlige des Brandschutzes
= Betriebliche Brandschutzeinrichtung
» Funktion und Wirkungsweise von Feuerldscheinrichtungen
= Gefahren durch Brande
= Verhalten im Brandfall
= und einen kleinen Praxisteil

Durch diese Lerninhalte ist der Brandschutzhelfer in der Lage, Entstehungs-
brande zu bekdmpfen und eine koordinierte Evakuierung durchzufihren.

Diese Brandschutzhelfer werden durch den Arbeitgeber benannt und durch
die Ausbildung sensibilisiert, eventuelle Brandgefahren im Betrieb zu erken-
nen und zu melden. Der Brandschutzbeauftragte Uberpruft den Ist-Zustand

des Gebaudes. Hier ist das Ziel, Abweichungen von dem durch Regelwerke
geforderten Soll-Zustand festzustellen.

Ein weiteres Aufgabenfeld des Brandschutzbeauftragten ist die Durch-
fuhrung von Brandschutzbegehungen, indem z.B. die Benutzbarkeit von
Flucht- und Rettungswegen kontrolliert wird.
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Der Brandschutzbeauftragte verfasst die Brandschutzordnung Teil A/B und C,
genauso wie die Flucht und Rettungsplane oder schreibt diese ggf. fort. Dazu
kommen diverse Evakuierungs- und Raumungsubungen, die der Brand-
schutzbeauftragte plant und durchfihrt. Hiertber verfasst der Brandschutz-
beauftragte Berichte, in denen positive als auch negative Ablaufe niederge-
schrieben werden, um mogliche Verbesserungen zu veranlassen bzw. vorzu-
schlagen.

Hierbei stellt dieser sich die Frage:

Wo sind die Rettungswege, sind diese richtig beschildert und gekenn-
zeichnet?

Ist der Sammelplatz organisatorisch richtig festgelegt?

Wie viele Brandschutzhelfer gibt es, welche Alarmierungsmadglichkeiten gibt
es, sind genugend Loscheinheiten vorhanden, richtig beschildert und sinnvoll
angebracht?

Gibt es unnotige Gefahren, wie z.B. durch Brandlasten oder nicht fachgerech-
te Arbeiten?

Wo ist der zweite Rettungsweg und wie kann man diesen sicherstellen bzw.
gewahrleisten?

Bei Neu- und Umbauten von Gebauden wirkt er ebenfalls mit, wenn diese
den Brandschutz betreffen.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem Aufgabenfeld des Brandschutz-
beauftragten. Letztendlich versucht er, so gut es geht, praventiv tatig zu wer-
den, um Brande schon im Vorfeld zu verhindern.
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Planung und Durchfiihrung von NotfallmaBnahmen

Brandschutz

Unter Brandschutz versteht man alle Mal3inahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von
Menschen sowie wirksame Ldscharbeiten ermdglichen.

Ein ausreichender Brandschutz ist nicht durch Einzelmal3nahmen zu erzielen. Er Iasst sich nur durch
mehrere, sich gegenseitig sinnvoll ergdnzende MalRhahmen erreichen. Diese gliedern sich in den
baulichen und in den fiir die Vorgesetzten Mitarbeiter besonders relevanten Bereich des betriebli-
chen Brandschutzes.

Am Anfang stehen die Mallnahmen des baulichen Brandschutzes. Diese sind fur Neu- und Umbau-
ten auch von Dienstgebauden der Stadtverwaltung innerhalb der Bauordnung NRW festgelegt und
werden im Bedarfsfall vom Immobilienmanagement Duisburg umgesetzt. Dies verfolgt das Ziel, im
Brandfall eine Gefahrdung des Bauwerkes zu verhindern, einer schnellen Brandausdehnung entge-
genzuwirken, vor allem aber die Flucht bzw. Rettung von Personen zu ermoglichen.

Zu den baulichen MalRnahmen zahlen z.B.:

e die Unterteilung in einzelne Brandabschnitte,

e das Vorhandensein von Rettungswegen, feuersicheren Treppenhausern und Notaus-
gangen,

e die Abtrennung von Raumen mit erhohter Brandgefahr (z.B. Lagerraume fir leicht
entziindliche Stoffe, Werkstatten usw.),
der Einbau von Feuerschutztiren,

e die Kennzeichnung der Rettungswege und Fluchttiren
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Planung und Durchfuhrung von NotfallmaRnahmen

Betrieblicher Brandschutz

Aus diesen grundsatzlichen Vorgaben resultieren u.a. Arbeitsschutzmallnahmen zum betrieblichen
Brandschutz und zur Evakuierung. Diese richten sich nach der Art der Arbeitsstatte(n) (z. B. Arbeits-
statten in Hochbauten, - mit Publikumsverkehr oder grol3flachige Arbeitsstatten), der Art der Tatigkei-
ten (z. B. Beschaftigte sind erhéhten Brand- und Explosionsgefahren, Gefahrstoffen, Biostoffen oder
sonst einer besonderen Gefahrdung ausgesetzt) sowie nach der Zahl der Beschéftigten (mafigebend
ist hier die Hochstzahl der zu der gleichen Zeit im Betrieb Beschaftigten anzunehmen).

Hier sei aber auch auf die Anwesenheit anderer Personen (Lieferanten, Kunden, Besucher etc.) in
stadtischen Gebauden, Dienststellen und Einrichtungen hingewiesen, dem ebenfalls Rechnung zu
tragen ist.

Die vom Arbeitgeber zu treffenden MalRnahmen bezlglich des betrieblichen Brandschutzes dienen
also einerseits dem Personenschutz, andererseits auch dem materiellen und immobilen Sachwerte-
schutz.

Die Verantwortlichkeit fir die Umsetzung der Belange des betrieblichen Brandschutzes liegt allein
beim Arbeitgeber. Diese Aufgaben kdnnen ebenfalls auf vorgesetzte Mitarbeiter innerhalb der Fach-
bereiche delegiert werden.

Sofern in einem Dienstgebaude mehrere Fachbereiche untergebracht sind, missen die Fachberei-
che die zu ergreifenden Mallnahmen untereinander abstimmen.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Aufgaben zum betrieblichen Brandschutz innerhalb der
einzelnen Fachbereiche.
e Der Brandentstehung vorbeugen
Vorsorge treffen fir die Menschenrettung
Vorsorge treffen fir die Brandbekampfung
Brandschutzordnung erstellen
Alarmplan erarbeiten
Flucht- und Rettungsplan aufstellen
Brandschutztubungen durchfiihren
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Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragte (SB) sind fur die Mitarbeiter vor Ort Bindeglied zwischen den Kollegen, den
Vorgesetzten und den Sicherheitsfachkrafte /Arbeitsmedizinern. Sie sind Ansprechpartner in allen
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie sollen im Rahmen ihrer fachlichen Kompetenz
beraten, helfen und koordinieren.

Sicherheitsbeauftragte haben kein Weisungsrecht. Probleme kénnen sie im Arbeitsschutz-ausschuss
oder im direkten Gesprach mit den Vorgesetzten, der Fachkraft flr Arbeitssicherheit oder dem Be-
triebsarzt I6sen helfen.

Die Funktion ist ehrenamtlich, eine Haftung fir Versaumnisse besteht nicht. Aus diesem Grund soll
der SB selbst auch kein Vorgesetzter sein.

Nach Sozialgesetzbuch VII und den Unfallverhitungsvorschriften ist der Arbeitgeber verpflichtet,
Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. Die Anzahl der SB richtet sich nach Art und GréRRe des Betrie-
bes (DGUV-V1 § 20).

Es empfiehlt sich dennoch, SB auch fir Bereiche mit weniger als 20 Mitarbeiter(innen) zu bestellen.
Dies gilt insbesondere fiir Teilbereiche von Amtern / Instituten, die an verschiedenen Einzelstandorten
eingerichtet sind.

Nach Benennung durch den Fachbereich wird der SB durch das Personalamt (11-11) schriftlich
bestellt.

Eine erste Einweisung in das Tatigkeitsfeld einer/es SB kann durch IV-01( Arbeitssicherheit) erfol-
gen.

Uber die Unfallkasse NRW bzw. Sozialversicherung f. Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
SVLFG werden die SB fachspezifisch unterwiesen/geschult.

Dies erfolgt durch die Teilnahme an entsprechenden Seminaren. Im Rahmen ihrer Tatigkeit ist das
Fachwissen zu aktualisieren.

Die Bestellung und Schulung der SB im gesamten Amts-/Institutsbereich muss schriftlich im Fachbe-
reich dokumentiert sein.

Einen Vordruck zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten finden Sie hier: neu!!
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http://www.dguv.de/fb-org/sachgebiete/sicherheitsbeauftragte/bestellung/index.jsp

Sicherheitsbeauftragte

Liste Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragter (SB)

Welche SB sind fiir welche Bereiche benannt?

Name

Bereich

Erst-
schulung

Nachschulungen

Name

Bereich

Erst-
schulung

Nachschulungen

Name

Bereich

Erst-
schulung

Nachschulungen

Vordruck 20
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Unfallanzeige

Es wird unterschieden zwischen Arbeits- und Wegeunfallen:

Arbeitsunfalle

Ein Arbeitsunfall ist dann anzunehmen, wenn eine versicherte Person infolge einer versicherten Tatig-
keit, Ublicherweise der Arbeit, einen Unfall erleidet, wobei Unfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversi-
cherung als ein auf auRere Einwirkung beruhendes, plétzliches Ereignis, das einen Gesundheitsscha-
den oder den Tod herbeifthrt, definiert wird.

Wegeunfalle
Wegeunfalle sind Unfalle, die sich auf dem direkten Weg zu einer versicherten Tatigkeit oder auf dem
Heimweg von einer versicherten Tatigkeit ereignen.

Eine Unfallanzeige ist vom Arbeitgeber oder seinem dazu Bevollmachtigten zu erstatten, wenn arztliche
Leistungen (z.B. Durchgangsarzt/Krankenhaus) aufgrund eines Arbeits- oder eines Wegeunfalls in An-
spruch genommen wurden.

Unfallmeldung fiir Beschéftigte (interner Formularserver)

Vom Vorgesetzten/Bevollmachtigtem ist der Vordrucksatz Unfallanzeige auszufullen, 5-fach auszudru-
cken und urschriftlich an den (Einzel-)Personalrat zu senden mit der Bitte um Mitzeichnung und Weiter-
leitung von 4 Exemplaren an 1V-04 Institut fir Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Je nach Zustandigkeit werden von IV-04 zwei Exemplare der Unfallanzeige an den zustandigen Unfall-
versicherungstrager (Unfallkasse NRW, Sozialversicherung f. Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
SVLFG) gesendet, je eine Ausfertigung erhalt das Fachamt und das Personalamt.

Dienstunfallmeldung fiir Beamtinnen und Beamte (interner Formularserver)
Je eine Ausfertigung erhalt 11-22 und IV-04 Institut fir Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Unfallanzeigen dienen nicht nur zur Information des Unfallversicherungstragers und der Arbeitssi-
cherheit, dass ein Versicherungsfall eingetreten ist. Auch bei der Unfallverhitung kommt ihr gro3e Be-
deutung zu. Durch gezieltes Auswerten lassen sich wichtige Erkenntnisse Uber das Unfallgeschehen
gewinnen sowie Schlussfolgerungen fur eine wirksame Unfallpréavention ziehen.

Damit aber die Unfallanzeige ihre Informationsfunktion erfullen kann, muss sie vollstandig ausgefiillt
werden. Insbesondere die Beschreibung des Unfallherganges muss zutreffend und detailliert erfolgen.
Ist sie unwahr, unvollstandig oder nichtssagend, lassen sich entweder keine oder aber moglicherweise
falsche Ruckschlisse aus der Unfallanzeige ziehen.

Eine aktuelle Auflistung der Durchgangsarzte in Duisburg finden Sie
hier.
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Telearbeitsplatz

Erlduterung zu Ziffer 16 der

Dienstvereinbarung zur Mobilen Arbeit in der Stadtverwaltung Duisburg

a. Regelung fiir bestehende Telearbeitsplatze

Die bestehende Dienstvereinbarung Telearbeit wurde mit Schreiben vom
08.09.2017 zum 31.12.2017 gekiindigt. Unter Beriicksichtigung einer
gegebenenfalls in Kraft tretenden Nachwirkung endet diese Dienstvereinbarung
spatestens am 31.12.2018.

Die derzeit eingerichteten Telearbeitsplatze werden daher, orientiert am
tatsachlichen Ende der Dienstvereinbarung Telearbeit, ebenfalls spatestens zum
31.12.2018 durch das Personalamt gekiindigt.

Dabei ist die bestehende dreimonatige Kiindigungsfrist fir die einzelnen
Telearbeitsplatze zu bericksichtigen.

Die Beschaftigten, die bisher an der Telearbeit teilgenommen haben, werden
automatisch (ohne Antragstellung) in die neue Form des langfristigen mobilen
Arbeiten Uberfuhrt, wenn keine gravierenden Griinde dagegensprechen. Soweit
gravierende Griinde vorliegen, miissen diese von der jeweiligen Amtsleitung
rechtzeitig und schriftlich dem Personalamt mitgeteilt werden. Das Personalamt
trifft unter Bertlicksichtigung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie des
Referates fur Gleichberechtigung und Chancengleichheit und der
Schwerbehindertenvertretung die Entscheidung zu der Uberfiihrung in
langfristiges mobiles Arbeiten.

Bei Uberfiihrung in langfristiges mobiles Arbeiten kann die bisherige
Technikausstattung solange weiter genutzt werden wie sie den Erfordernissen
der Aufgabenwahrnehmung, des Datenschutzes, der IT-Sicherheit etc. entspricht.
Soweit vorhandene stadtische IT- und/oder Telekommunikationsanschliisse privat
weiter genutzt werden sollen, werden sie auf die/den Beschéftigten Ubertragen,
so dass diese/r auch die Kosten Ubernimmt. Wie bei den ,neuen” mobilen
Arbeitsplatzen vorgesehen, kann zukiinftig aber auch der private Anschluss
der/der Beschaftigten genutzt werden.

Soweit diese Telearbeitsplatze aufgelost werden, gelten folgende Regelungen
bzgl. der Arbeitsplatzausstattung:

Mobiliar

Bei Mobiliar, welches buchhalterisch abgeschrieben ist (Anschaffung vor
mindestens 13 Jahren) wiirde mit einem Verkauf kein Erlos erzielt werden
konnen. Das Mobiliar wird in diesem Fall der/dem Beschaftigten Giberlassen.

Bei noch nicht abgeschriebenem Mobiliar ist eine Einzelfallabstimmung zwischen
Fachbereich, Personalamt und der/dem Beschaftigten vorzunehmen. Ggf. muss
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die Anlagenbuchhaltung eingebunden werden.

Technikausstattung

Bzgl. der Technikausstattung gilt die in der DV-Telearbeit festgelegte Regelung,
wonach die Arbeitsmittel bei Beendigung der Telearbeit an die Stadt Duisburg
zurlickzugeben sind.

Es wird davon ausgegangen, dass die Technikausstattung der derzeitigen
Telearbeitsplatze aus geleaster Hardware besteht, die durch den jeweiligen
Fachbereich beschafft wurde. Fur die Rickgabe/Ricknahme ist daher eine
Einzelfallabstimmung zwischen Fachbereich und der/dem Beschiaftigten
vorzunehmen.

b. Regelung fiir Sonderfalle

Grundsatzlich werden keine neuen Telearbeitsplatze mehr eingerichtet.
Allerdings kann Telearbeit in besonderen Ausnahmesituationen aus sozialen
Griinden ermdglicht werden.

Hierflir missen schwerwiegende Griinde in der Person der/des Beschéftigten
vorliegen, die (iber die unter Ziffer 4.2, Spiegelstriche 3 und 4 der
Dienstvereinbarung dargestellten Griinde hinausgehen und somit kein Mobiles
Arbeiten ermoglichen.

Die Initiative zur Einrichtung eines Telearbeitsplatzes im Sinne des § 2
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) kann von der/dem Beschéftigten, dem

Fachamt, dem Personalamt, dem Personalrat oder der Schwerbehindertenvertretung ausge-
hen.

Die Entscheidung liber die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes wird durch ein
Gremium, das sich zusammensetzt aus Fachamt, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit,
Personalamt, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung getroffen.

Das Fortbestehen des Grundes, der zur Einrichtung des Telearbeitsplatzes gefihrt
hat, wird jahrlich durch das Personalamt tGberpriift und dem vorgenannten
Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Die Kosten fiir die Ausstattung des Telearbeitsplatzes tragt die Stadt
Duisburg/das Fachamt. Gegebenenfalls ist durch das betriebliche
Gesundheitsmanagement eine Beteiligung/Ubernahme der Kosten durch den
Landschaftsverband Rheinland oder die deutsche Rentenversicherung zu
beantragen.

Der Telearbeitsplatz wird aufgeldst, wenn

- der Grund, der zur Einrichtung gefiihrt hat, weggefallen ist und/oder
- bei Ausscheiden der/des Beschaftigten aus dem Dienst der Stadt Duisburg.

Ziffer 5.3, letzter Absatz, gilt entsprechend.
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Fremdfirmeneinsatz / Arbeitnehmeruberlassung

Dem Fremdfirmeneinsatz und dem Einsatz von Arbeithehmern / Arbeitskraften gem. dem Arbeitneh-
merlUberlassungsgesetz gemeinsam ist der Einsatz von Arbeitnehmern / Arbeitskraften in einem ande-
ren Betrieb als demjenigen ihres Arbeitgebers. Sie stehen mit dem Auftraggeber in keiner arbeitsver-
traglichen Beziehung. Die wesentlichen Vertragsformen sind:

o Werk- oder Dienstvertrag und

e Arbeithnehmeriberlassungsvertrag

1. Werkvertrag

1.1 Grundlagen

Mit dem Werkvertrag verpflichtet sich der Fremdunternehmer zur Herstellung eines in Auftrag
gegebenen Werkes. Gegenstand dieses Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder
Veranderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbei-
zufuhrender Erfolg sein.

Zu beachten ist das ausschlieRliche Weisungsrecht des Fremdunternehmers gegenuber seinen im
Betrieb des Auftraggebers tatigen Arbeitnehmern. Dieses bedeutet keine Eingliederung der Arbeitneh-
mer in die Arbeitsablaufe oder in den Produktionsprozess des Betriebes des Auftraggebers.

1.2 Sicherheitsrisiken beim Werkvertrag

Beim Einsatz von Fremdfirmen (Auftragnehmer) auf dem Betriebsgelande des Auftraggebers
(Betriebsbereiche der Stadt Duisburg) kdnnen sich neue oder veranderte Sicherheitsrisiken ergeben.
Fremdfirmenmitarbeiter missen sich sehr schnell auf eine neue Arbeitsumgebung, ungewohnte
Arbeitsbedingungen und neue Arbeitsablaufe einstellen. Vielfach sind Anforderungen, die sich

aus den vorgefundenen Verhaltnissen ergeben, nicht bekannt. Die Folge kann ein erhéhtes Unfall- und
Gesundheitsrisiko sein.

Gleichzeitig trifft die Stammbelegschaft des Auftraggebers auf Fremdfirmenmitarbeiter mit eigenen Ar-
beitszielen. Gegenseitige Gefahrdungen kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Sind zudem die Ver-
antwortlichkeiten und Zustandigkeiten beim Fremdfirmeneinsatz nicht eindeutig geregelt, kann es zu-
satzlich zu Sicherheitsdefiziten kommen.
Sicherheitsrisiken treten immer dann auf, wenn:
e die Fremdfirma sich selbst Uberlassen bleibt,
e die Umgebungsgefahren nicht bekannt sind,
o die betroffenen Mitarbeiter in den Bereichen Uber das Tatigwerden einer Fremdfirma
nicht informiert sind und welches Gefahrdungspotential hereingetragen wird,
e Unterweisungen der eigenen Beschaftigten zum Verhalten gegeniber Fremdpersonal
fehlen.

1.3 ArbeitsschutzmaRnahmen
Das Arbeitsschutzgesetz fordert in § 8 bei Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber:
e  Gegenseitige Unterrichtung,
. Abstimmung von Schutzmalinahmen,
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e Anweisungen Uber abgestimmte SchutzmalRnahmen an die jeweils eigenen Mitarbeiter
e sich vergewissern, ob die abgestimmten SchutzmalRnahmen umgesetzt und
eingehalten werden.

Fremdfirmeneinsatz / Arbeitnehmeruberlassung

2. Arbeitnehmeruiberlassung

2.1 Grundlagen

Der Verleiher ( z. B. Zeitarbeitsunternehmen, GfB ) Uberlasst Arbeitnehmer / Arbeitskrafte
(Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer, ,Ein-Euro-Krafte®, ,Gemeinwohl-Krafte“) an Dritte (Kunde, Entlei-
her) zum Zwecke der Arbeitsleistung.

Der Verleiher bleibt dabei Arbeitgeber mit allen wesentlichen Rechten und Pflichten.

Der Verleiher stellt geeignete Arbeitnehmer bereit. Sie werden in die Betriebsorganisation des
Entleihers (Fachbereiche der Stadt Duisburg) eingegliedert. Diese sind wie die eigenen Mitarbeiter
zu behandeln.

2.2 Probleme in der Arbeitnehmeriiberlassung
Eines der Probleme liegt in der kurzen Beschaftigungsdauer dieser Arbeitskrafte.

Weitere Probleme in der Arbeithnehmertberlassung sind u.a.:
e mangelnde Eignung,
e ungenlgende Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibung,
e schlechte Einarbeitung und Integration

Die genannten Grinde spiegeln sich in der erhdhten Unfallstatistik der Unfallversicherungstrager
wieder.

2.3 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen fiir die Arbeitnehmeriiberlassung ist das Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz (AUG).
In § 11 Abs. 6 und § 12 sind MalRnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Entleiher
(Fachbereiche der Stadt Duisburg) gerichtet.

Das Arbeitsschutzgesetz regelt in § 12 Abs. 2 die Unterweisungspflicht des Entleihers (Vorgesetzte
der Fachbereiche) fir die durch die Arbeithnehmeriberlassung zur Verfugung gestellten Arbeithehmer /
Arbeitskrafte.
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Fremdfirmeneinsatz / Arbeitnehmeruberlassung

3. Unterscheidung der Verantwortung:
Arbeitnehmeruiberlassung — Werkvertrag

e Im Werkvertrag arbeitet die Fremdfirma in eigener Verantwortung flr das Werk-
/Arbeitsergebnis mit eigenen Mitarbeitern. Es findet keine Eingliederung in die
Arbeitsprozesse des Auftraggebers statt. Der Auftraggeber hat keinerlei Weisungsrecht
gegenuber Fremdmitarbeiter hinsichtlich der Auftragserledigung.
Sofern bei der Auftragsdurchfihrung sicherheitsrelevante Mangel oder Fehlverhalten durch den
Auftraggeber erkannt werden, missen diese unverziglich und ausschliel3lich den verantwortli-
chen Vorgesetzten der Fremdfirma (Auftragnehmer) herangetragen werden. Auf die Abstellung
der Mangel und Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ist zu bestehen.

Bezulglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes hat die Fremdfirma bei der Ausfiihrung des Auftra-
ges sowohl die fir sie selbst geltenden Arbeitsschutzvorschriften, als auch die fiir die Stadt Duisburg
geltenden Arbeitsschutzvorgaben zu beachten. Darauf sollte schon bei der Auftragsvergabe aus-
drucklich hingewiesen werden.

o Bei Arbeitnenmeruberlassung ist der Verleiher (z. B. Zeitarbeitsfirma, GfB) nicht fur das Arbeits-
ergebnis der durch die Arbeitnehmeriberlassung zur Verfiigung gestellten Arbeitnehmer / Ar-
beitskrafte verantwortlich.

Daher liegt das Weisungsrecht (Aufgabentberwachung, Arbeits- und Gesundheitsschutz) bei den

verantwortlichen Vorgesetzten des Entleihers (Verantwortliche Vorgesetzte der Fachbereiche der
Stadt Duisburg).

Zusatzliche Information unter
BGI 865 ,,Einsatz von Fremdfirmen im Rahmen von Werkvertragen*

BGI 5020 ,,Zeitarbeit — sicher, gesund und erfolgreich”
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Personliche Schutzausriustung

Die Personliche Schutzausriistung - kurz PSA - muss bei gefahrlichen Arbeiten und Téatigkeiten ver-
wendet werden, um Gefahren flir Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern/innen zu vermeiden oder
zu minimieren, die durch andere MalRnahmen nicht verhindert werden konnen.

Neben den technischen (Gefahrvermeidung) und organisatorischen Malinahmen (Gefahreinwirkung
z.B. zeitlich begrenzen) z&hlen die persdnlichen Mallnahmen (PSA und Unterweisung) zu den klassi-
schen MalRnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit.

Die Verwendung von PSA ist immer nachrangig gegenuber den anderen MaRnahmen anzusehen. PSA
dient also nur zur weitestgehenden Ausschaltung von Restrisiken.

Sie mussen den jeweiligen nationalen Normen und Gesetzen entsprechen.

Welche Anforderungen fir welche PSA gelten, hangt davon ab, um welche Kategorie von PSA es sich
handelt. In Abhangigkeit vom Risiko, gegen das die PSA schiitzen soll, unterscheidet man zwischen
einfachen PSA-Modellen ("Kategorie I"), komplexer PSA ("Kat. 1lI") und sonstiger PSA ("Kat. 1I"). Je ho-
her die Kategorie ist, der eine PSA zugeordnet wird, desto strenger sind die Bedingungen, die bei der
Konstruktion und der Produktion der PSA eingehalten werden mussen.

Kategorie I:  Gegen geringfugige Risiken.
Kategorie Il: Gegen mittlere Risiken, die ernste Verletzungen zur Folge haben.
Kategorie Ill: Gegen tddliche oder nicht mehr riickgangig zu machende Schaden.

Die Auswahl der PSA hat gemaf den Regelwerken und Informationen der Unfallkasse NRW / DGUV zu
erfolgen:
http://www.dguv.de/fb-psa/psa-regelwerke/index.jsp

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sind auch die Arbeitsverfahren / Tatigkeiten zu ermitteln, in
denen die Notwendigkeit des Tragens von PSA erforderlich ist. Zur Dokumentation der durch die PSA
entsprechend der Gefahrdungsanalyse abzudeckenden Restrisiken kann der Vordruck 21 auf Seite 92
sowie die folgenden Checklisten verwendet werden. Diese sind Bestandteil der entsprechenden Regel-
werke und Informationen der Unfallkasse NRW / DGUV. Sie kdnnen auch zur Hilfestellung fur die Ange-
botseinholung bei Herstellern und Fachhandlern verwendet werden:

Ermittlung Personliche Schutzausristung — FuRschutz (Vordruck 25)
Ermittlung Persodnliche Schutzausristung — Schutzhandschuhe (Vordruck 26)
Ermittlung Persdnliche Schutzausristung — Schutzkleidung (Vordruck 27)

Ermittlung Persdnliche Schutzausristung — Schutzkleidung - Warnkleidung (Vordruck 28)

Die erforderliche PSA ist entsprechend den ermittelten Gefahrdungen bereitzustellen. Die Beschaftigten
sind in die fachgerechte Handhabung der PSA zu unterweisen.

Die Beschéftigten sind verpflichtet die bereitgestellte PSA bestimmungsgemal zu tragen und sorgsam zu
behandeln.
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http://www.dguv.de/fb-psa/psa-regelwerke/index.jsp
Vordrucke/21psa.pdf
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Vordrucke/26psaSchutzhandschuhe.doc
Vordrucke/27psaSchutzkleidung.doc
Vordrucke/28psaWarnkleidung.doc

Hilfestellung zur Auswahl von Schutzkleidung bei Gefahrdung durch Gefahrstoffe und Biologische Ar-
beitsstoffe bietet das Ablaufschema der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung:

http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/regelwerk-fuer-taetigkeiten-mit-kuehlschmierstoffen-
(kss)/allgemeine-erlaeuterungen-zum-regelwerk/index.jsp

Arbeitsverfahren / Tatigkeit Erforderliche PSA

Personliche Schutzausrustung
Vordruck PSA



http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/regelwerk-fuer-taetigkeiten-mit-kuehlschmierstoffen-(kss)/allgemeine-erlaeuterungen-zum-regelwerk/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/kuehlschmierstoffe/regelwerk-fuer-taetigkeiten-mit-kuehlschmierstoffen-(kss)/allgemeine-erlaeuterungen-zum-regelwerk/index.jsp

Vordruck 21

Hautschutz

Hauterkrankungen sind die am haufigsten angezeigten Verdachtsfalle auf eine Berufskrankheit.
Hautveranderungen der Hande wie z.B. trockene oder rissige Haut, Rétungen, Juckreiz sind Anzeichen
einer Ubermalig belasteten Haut.

Haufige berufliche Belastungen kdnnen bestimmte Arbeitsstoffe, z.B. Zement, Lésemittel, Schmutz,
mechanische Faktoren (Splitter, raue Oberflachen) oder Feuchtigkeit (Wasserkontakt, Tragen von
Gummihandschuhen) sein. Durch diese Belastungen kénnen akute und chronische Hauterscheinungen
entstehen oder allergische Reaktionen. Vorgeschadigte Haut beglnstigt die Aufnahme von Schadstof-
fen oder Krankheitserregern in den Korper.

Falsche Reinigung oder unzureichende Schutz- und Pflegemittel kbnnen den natirlichen Schutzmantel
der Haut zusatzlich schadigen.

Die Unfallversicherung empfiehlt vorbeugend, immer geeignete Schutzkleidung und insbesondere ge-
eignete Schutzhandschuhe anzuwenden.

An hautbelastenden Arbeitsplatzen (z.B. Reinigungsdienst, Werkstattarbeiten u.a.) sind geeignete Haut-
schutzmittel zur Verfigung zu stellen. Dazu soll ein Hautschutzplan erstellt und arbeitsbereichsnah
den Beschaftigen bekannt gemacht werden, z.B. durch Aushang.

Der Hautschutzplan umfasst:

Hautschutzprodukt vor der Arbeit starkt den Schutzmantel der Haut und erleichtert
die Reinigung nach der Arbeit

Hautreiniger soll effektiv reinigen und gleichzeitig die Haut
wenig angreifen

Hautpflege nach der Reinigung férdert die Regeneration.

Der AMD beréat den Betrieb zur Auswahl der Hautmittel und die Beschaftigten im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchung G 24.

Muster-Hautschutzplane (siehe Seite 94) kdnnen Sie beim AMD abrufen.
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Hautschutz

Muster - Hautschutzplan

Hautschutzplan

Muster!
Kultur- und Stadthistorisches Museum
- Restauratorentétigkeit -
Hautbelastung| Hautschutz | Hautreinigung| Hautpflege
vor der Arbeit vor der Pause und
nach der Arbeit
Wechselnde
Arbeitsstoffe Produkt A Produkt B Produkt C
Tragen von B rioin o o i et
Schutzhandschuhen Tragen von
Handschuhen

- Latex puderfrei
- Nitril
- Baumwollzwirn, nahtlos

Stand:02/08

Bei Hautunvertraglichkeiten nehmen Sie Kontakt mit dem AMD auf! (NA 7710)

bufuna
am Rhein




Einkauf / Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln

Bei der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln (z. B. Produkte, Anlagen, Maschinen, Gerate) ist
die Einhaltung der einschlagigen Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz verbindlich zu

fordern. Dazu empfiehlt es sich, in der Bestellung oder im Auftrag (Lastenheft) an den Auftragnehmer
folgende Forderung(en) aufzunehmen:

1. Bei Einkauf / Beschaffung technischer Arbeitsmittel, die unter die Verordnungen zum
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) fallen:
,1echnische Arbeitsmittel missen nach dem ProdSG den sicherheitstechnischen Anforderungen
und den sonstigen Voraussetzungen fir das Inverkehrbringen der auf der Grundlage des
ProdSG erlassenen Verordnungen entsprechen und dirfen Leben oder Gesundheit oder sons-
tige in den Rechtsverordnungen aufgeflihrte Rechtsgtiter der Benutzer oder Dritter bei bestim-
mungsgemalier Verwendung nicht gefahrden.”

Dies qilt fur:
Elektrische Betriebsmittel, Spielzeuge,
Einfache Druckbehalter, Gasverbrauchseinrichtungen,
Personliche Schutzausrustungen (PSA),
Maschinen, Sportboote, Gerate und Systeme fir den Explosionsschutz,
Aufzliige, Aerosolpackungen (Spraydosen) und Druckgerate

Interner Hinweis:

Zusatzlich ist innerhalb der Bestellung / des Auftrags die Forderung zur Mitlieferung einer
EG-Konformitatserklarung (sofern es die betreffende Richtlinie vorsieht) und einer
Herstellerbetriebsanleitung in deutscher Sprache und fur
unvollstdndige Maschinen (Teilmaschinen) eine Einbauerklarung

zu fixieren.

Die der Maschine beigefligte Betriebsanleitung muss den Vorgaben der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG entsprechen. Sie muss den Benutzer Uber die bestimmungsgemafe Verwendung der Ma-
schine in Kenntnis setzen, vor nicht bestimmungsgemaRer gefahrlicher Verwendung warnen, ihn Gber
die nach Ausschopfung sowohl der Risikominderung durch die Konstruktion als auch der technischen
Schutzmalinahmen verbleibenden Restrisiken informieren sowie die nétigen Angaben Uber den Um-
gang mit diesen machen.

Ob die Betriebsanleitung diesen Vorgaben entspricht, kann mit unserer

»Checkliste flr den Inhalt einer Betriebsanleitung nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG*
(Vordruck 24) uberpruft werden.
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http://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/ProdSG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:DE:PDF
Vordrucke/24ChecklisteBetriebsanweisung.doc
Vordrucke/24ChecklisteBetriebsanweisung.doc

Zusatzlich von Nutzen kann die Aushandigung einer Risikobeurteilung des Herstellers flir das Produkt
(insbesondere fir Maschinen) sein.

Einkauf / Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln

2. Bei Beschaffung technischer Arbeitsmittel / Produkte, fiir die es keine Richtlinie auf Basis
der ProdSG gibt:
,Das technische Arbeitsmittel muss so beschaffen sein, dass bei bestimmungsgemafer Ver-
wendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern oder
Dritten nicht gefahrdet werden. Es missen die allgemein anerkannten Anforderungen an Sicher-
heit und Gesundheit erfillt sein.*

3. Bei Beschaffung von Gefahrstoffen:
,0em gefahrlichen Stoff oder der Zubereitung muss gemaf der Bekanntmachung 220 - Sicher-
heitsdatenblatt — des Ausschusses fur Gefahrstoffe (AGS) spatestens bei der ersten Lieferung
ein aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache und mit Datum versehen beigefligt
sein.
Werden Sicherheitsdatenblatter spater aufgrund wichtiger neuer Erkenntnisse im Zusammen-
hang mit der Sicherheit, dem Gesundheitsschutz und der Umwelt Gberarbeitet, sind diese unauf-
gefordert zu Gbersenden.”

Bei der Beschaffung vorgenannter technischer Arbeitsmittel empfiehlt sich, Produkte auszuwahlen, die
zusatzlich zum CE-Zeichen eine GS-Kennzeichnung (Geprifte Sicherheit) und / oder ein BG-Prifzert-
Zeichen bzw. das neue DGUV-Test-Zeichen aufweisen.

DGUV-Test- ersetzt das friuhere BG-Priifzert-Verfahren. Seit dem Zusammenschluss des Spitzenver-

bands der Unfallkassen und des Hauptverbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird BG-
PRUFZERT nicht nur von den Berufsgenossenschaften getragen. Daher wurde DGUV-Test das neue
Prif- und Zertifizierungssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Elektrische Betriebsmittel sollten zusatzlich mit einem VDE-Prifzeichen und GS-Zeichen versehen sein.

Bei geplantem Einkauf / Beschaffung von Gebrauchtmaschinen und Maschinen, die nicht im Europai-
schen Wirtschaftsraum hergestellt werden, empfehlen wir im Einzelfall die vorherige Kontaktaufnahme
mit IV-01.

Interner Hinweis fiir die Fachbereiche / Betriebe:

Zu beachten ist, dass durch Umbau und Erweiterung von Maschinen in Eigenleistung oder durch
Fremdfirmen der Fachbereich / Betrieb zum Hersteller werden kann und somit auch der CE -
Kennzeichnungspflicht sowie der Erstellung einer Risikobeurteilung nachkommen muss.

96


http://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A3311591%2C1.html
http://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A3311591%2C1.html
http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/technik_chemie_basis/pruefzeichen.htm
http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/technik_chemie_basis/pruefzeichen.htm
http://www.handelskammer-bremen.ihk24.de/linkableblob/949410/data/CE_GS-data.pdf
http://www.handelskammer-bremen.ihk24.de/linkableblob/949410/data/CE_GS-data.pdf
http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/dguv_test_info/10_dguv_test_info.pdf
http://www.dguv.de/dguv-test/de/aktuelles/index.jsp
http://www.vde.com/de/Institut/Leistungen/Zertifizierung/Seiten/VDE-Pruefzeichen.aspx

Mutterschutz

Gefahrdungsbeurteilung nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung

Nach § 1 der Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz (Mutterschutzgesetz) ist der Arbeit-

geber verpflichtet, die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden Miitter rechtzeitig hinsichtlich
Art, Ausmal’ und Dauer einer méglichen Gefahrdung zu beurteilen. Die Beurteilung ist fir jede einzelne
Tatigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder stillende Mutter durch chemische Gefahrstoffe, biologi-

sche Arbeitsstoffe oder physikalische Schadfaktoren gefahrdet werden kénnen.

Zweck der umfassenden Risikobeurteilung ist es, alle Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit der wer-
denden Mutter oder des Kindes im Mutterleib sowie alle Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Still-

zeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschéatzen und die Schutzmalinahmen zu ergreifen.

Einen entsprechenden Vordruck zur Gefahrdungsbeurteilung nach der Mutterschutzrichtlinienverord-
nung unter Berucksichtigung des Mutterschutzgesetzes stellt die Bezirksregierung Dusseldorf auf ihrer
Internetseite http://www.brd.nrw.de zur Verfligung.

Besteht fur einen konkreten Arbeitsplatz fur die personalfihrende Stelle (Fachamt bzw. Zentralverwal-
tung) Unsicherheit in der Bearbeitung der Gefahrdungsbeurteilung, steht die Betriebsarztin bzw. der
sicherheitstechnische Dienst zur Beratung bereit.

So veranlasst z.B. die Zentralverwaltung beim AMD Kontrollen der Impfdokumente / Immunitatsprifun-
gen fur Personal beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr zur Feststellung
eines ggf. notwendigen Beschéaftigungsverbotes.

Hinweise zum Download fiir verschiedene Arbeitsbereiche finden Sie unter dem
Suchbegriff ,Mutterschutz bei

Mutterschutz | Arbeitsschutz in NRW
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http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/MuSchG.pdf
http://www.brd.nrw.de/arbeitsschutz/56_mutterschutz_jugendarbeitsschutz/service/Gef__hrdungsbeurteilung.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/muscharbv/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/muscharbv/gesamt.pdf
http://www.brd.nrw.de/
https://www.arbeitsschutz.nrw.de/fachthemen-publikationen/fachthemen-von-z/mutterschutz

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Seit 2008 ist die arbeitsmedizinische Vorsorge in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV) geregelt. Ziel ist, arbeitsbedingte Erkrankungen frihzeitig zu erkennen und im besten Fall
zu verhindern. DarUber hinaus leistet arbeitsmedizinische Vorsorge einen Beitrag zum Erhalt der Be-
schaftigungsfahigkeit und zur Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes.

Der Anhang der ArbMedVV 2019 listet die Anlasse fur Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsvor-
sorge auf:
Teil 1 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
Teil 2 Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschliellich
gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen
Teil 3 Tatigkeiten mit physikalischen Einwirkungen
Teil 4 Sonstige Tatigkeiten

Den Text der ArboMedVV und FAQs (Haufig gestellte Fragen) finden Sie im Internet auf den Seiten des
Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales www.bmas.de.

Ob an Arbeitsplatzen arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich ist, wird im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung fir den jeweiligen Arbeitsplatz ermittelt und dokumentiert.

Termine zur arbeitsmedizinischen Vorsorge werden von der in der jeweiligen Dienststelle beauftragten
Person beim AMD veranlasst. Terminanfragen konnen telefonisch unter dem NA 7710 oder per Mail
unter arbeitsmedizin@stadt-duisburg.de erfolgen.

Die ArbMedVV unterscheidet Pflichtvorsorge, Angebotsvorsorge und Wunschvorsorge.

Pflichtvorsorge ist Vorsorge, die bei bestimmten gefahrdenden Tatigkeiten veranlasst werden muss.
Pflichtvorsorge muss vor Aufnahme der Tatigkeit und danach in regelmafiigen Abstéanden veranlasst
werden. Die Tatigkeit darf nur ausgetbt werden, wenn die Teilnahme an der Vorsorge erfolgt ist.

Anlasse sind z.B.:
- Tatigkeiten mit Larmexposition, wenn die oberen Ausldsewerte Uberschritten werden (z.B. fir
Motorsagenfuhrer im Forst oder Grinunterhaltungsbetrieb, Orchestermusiker).
- Tragen von Atemschutzgeraten der Gruppe lll (z.B. fur den Léschdienst der Berufsfeuerwehr).
- Taucherarbeiten (z.B. flr Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr).
- Téatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen/Infektionsgefahrdung (z.B. fur Rettungsdienstkrafte
der Berufsfeuerwehr, Beschaftigte in der vorschulischen Kinderbetreuung).

Angebotsvorsorge ist Vorsorge, die bei bestimmten gefahrdenden Tatigkeiten angeboten werden
muss. Angebotsvorsorge muss vor Aufnahme der Tatigkeit und anschlie3end in regelmafligen Abstan-
den angeboten werden. Die Teilnahme ist fir Beschéftigte freiwillig. Das Ausschlagen eines Angebots
entbindet den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, weiter regelmaflig Angebotsvorsorge anzubieten.

Anlasse sind z.B.
- Tatigkeiten mit Larmexposition, wenn die unteren Auslosewerte tUberschritten werden (z.B. mu-
sikpadagogisches Personal, Fachangestellte fir Baderbetriebe).
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http://www.bmas.de/

- Tatigkeiten mit Feuchtarbeit/Hautbelastung zwischen 2 — 4 Stunden/pro Schicht (z.B. Vollzeitrei-
nigungskrafte, Baderpersonal).

- Tatigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natirliche UV-Strahlung (z.B. Politessen,
Grlnerhaltungsbetrieb).

Wunschvorsorge ist arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei Tatigkeiten, bei denen ein Gesundheits-
schaden nicht ausgeschlossen werden kann, auf Wunsch des oder der Beschaftigten ermoglicht werden
muss. Um diese Vorsorge in Anspruch zu nehmen, muss die/der Beschéftigte selbst initiativ werden und
den Kontakt zum Betriebsarzt aufnehmen. Die Vorgesetzten sind gehalten, den Beschéaftigten den Zu-
gang zur arbeitsmedizinischen Sprechstunde zu erméglichen.

Fur in Anspruch genommene Arbeitsmedizinische Vorsorge erstellt der Betriebsarzt flir den Beschaftig-
ten eine Teilnahmebescheinigung, die keine Eignungsaussage enthalt, wohl aber eine Frist, bis wann
die nachste Vorsorge veranlasst (Pflichtvorsorge) bzw. angeboten (Angebotsvorsorge) werden muss.
Die Dienststellen erhalten ebenfalls eine Ausfertigung der Teilnahmebescheinigung. In einer ,Vorsorge-
kartei“ mussen die stattgehabten Vorsorgen sowie Fristen dokumentiert werden. Auf Anordnung ist eine
Kopie der Vorsorgekartei der zustadndigen Behorde zu Ubermitteln. Bei Beendigung des Beschafti-
gungsverhaltnisses hat der Arbeitgeber der ausscheidenden Person eine Kopie der sie betreffenden
Angaben auszuhandigen.

Die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) veroffentlicht Hinweise zur Abwicklung
der arbeitsmedizinischen Vorsorge als ,,Arbeitsmedizinische Regeln*“ (AMR)

Hier finden sich detaillierte Ausfuhrungen, z.B. zu organisatorischen Fragen der Vorsorge, zu einzelnen
Gefahrdungen sowie weitere Vorgaben, die die Dienststelle als Vertreter des Arbeitgebers sowie beauf-
tragte Arbeitsmediziner zu beachten haben.

z.B.

e AMR Nr. 2.1 Fristen fir die Veranlassung/das Angebot von arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen

e AMR Nr. 3.1 Erforderliche Ausklnfte/Informationsbeschaffung Gber die Arbeitsplatzverhaltnisse
e AMR Nr. 5.1 Anforderungen an das Angebot von arbeitsmedizinischer Vorsorge

Nachlesen konnen Sie die AMR auf der Website www.baua.de unter ,Suche” --> , AMR" sowie Uber den
folgenden Link (Stand Oktober 2022):

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ AMR/AMR .html

Im Laufe der Zeit ist mit Anpassungen/Erweiterungen dieser Regeln zu rechnen.
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ausschuesse/AfAMed/AMR/AMR-2-1.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ausschuesse/AfAMed/AMR/AMR-2-1.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ausschuesse/AfAMed/AMR/AMR-3-1.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Ausschuesse/AfAMed/AMR/AMR-5-1.html
http://www.baua.de/
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AMR/AMR.html

Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach
sonstigen Rechtsvorschriften / Eignungsuntersuchungen

Neben den arbeitsmedizinischen Vorsorgen werden vom AMD weitere Untersuchungen angeboten bzw.
durchgeflhrt.

Das Amt flr Personalmanagement veranlasst regelmaBige

e Einstellungsuntersuchungen fur Stellenbewerber

¢ Eignungsuntersuchungen nach bestimmten Rechtsvorschriften (z.B. Feuerwehrdienstvor-
schriften, Fahrerlaubnisverordnung, Strahlenschutzgesetz)

e Eignungsuntersuchungen bei bestimmten Tatigkeiten mit besonderem Gefahrdungspo-
tential gemaR Dienstvereinbarung (z.B. Tatigkeiten mit Absturzgefahr, Fahr-/Steuer-
/Uberwachungstatigkeiten)

Die genannten Untersuchungsanlasse sind arbeitsrechtlich bedeutsam und beinhalten eine gutachtli-
che Beurteilung fir den Arbeitgeber.
Aufgrund der arztlichen Schweigepflicht werden die Ergebnisse aber nur mit Einverstandnis der zu un-
tersuchenden/beurteilenden Person an den Arbeitgeber kommuniziert und ausschlief3lich als zusam-
menfassende Beurteilung formuliert:

- ,Keine gesundheitliche Bedenken”

- ,Keine gesundheitliche Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen® (z.B. ,Sehhilfe erforder-

lich“, ,verkirzte Nachuntersuchungsfrist*)
- ,Befristete Bedenken®
-, Dauerhafte Bedenken”

Medizinische Befunde oder Diagnosen werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

In begriindeten Einzelfallen kénnen durch das Amt flir Personalmanagement weitere Untersuchungen
veranlasst werden:

e Untersuchungen zur Einsatzfahigkeit gemaR § 3 Abs.4 TV6D
e Untersuchungen in Verbindung mit beruflicher Eingliederung Langzeiterkrankter
e Untersuchungen in Verbindung mit beruflicher Eingliederung Schwerbehinderter

Diese Untersuchungen setzen das Einverstandnis der beschéaftigten Person sowie des Personalrats
voraus. Die daraus resultierenden gutachterlichen betriebsarztlichen Stellungnahmen unterliegen der
arztlichen Schweigepflicht und werden ausschlieRlich mit Zustimmung der untersuchten Person an den
Arbeitgeber herausgegeben.

Weitere arbeitsmedizinische Untersuchungen kénnen zum Schutz besonderer Personengruppen, z.B.
gemal Jugendarbeitsschutz und Mutterschutz erforderlich werden.

Auch in diesem Zusammenhang stellt die Gefahrdungsbeurteilung die Grundlage aller erforderlichen
Arbeitsschutzmalinahmen dar.

In den Fachbereichen wird die Gefahrdungsbeurteilung in Verbindung mit der Meldung einer Schwan-
gerschaft an das Amt flir Personalmanagement jeweils aktuell Gberprift, um Gber eine ggf. erforderliche
zeitnahe arbeitsmedizinische Untersuchung und eventuelle Beschaftigungsverbote gemal MuSchG zu
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entscheiden.

Leistungskatalog des Sicherheitstechnischen Dienstes
Stand 11/2012

Im Rahmen des sicherheitstechnischen Aufgabenkataloges gem. § 6 Arbeitssi-
cherheitsgesetz konnen bei I-04 Sicherheitstechnischer Dienst folgende Einzelleis-
tungen abgerufen werden:

1. Sicherheitstechnische Betreuung

1.1 Beratung zur betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation
( z. B. Pflichtentbertragung, Arbeitsschutzausschuss )

1.2 Betriebsbegehung(en) einschl. der MalRnahmenaufzeigung zur Gefahrdungs-
abstellung

1.3 Beratung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen
1.4 Beratung bei der Durchfihrung und Dokumentation von Gefahrdungsbeurteilungen

1.5 Beratung bei der Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung in Bezug auf die Anforde-
rung und Beschaffenheit von Arbeitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen

1.6  Beratung bei der Festlegung von Priffristen gem. §§10,11 Betriebssicherheits-
verordnung

1.7 Beratung / Erstellung von Betriebsanweisungen (arbeitsmittel-, tatigkeitsbezogen)

1.8 Beratung bei der Umsetzung der Gefahrstoffverordnung
( u.a. Gefahrstoffkataster, Lagerung )

1.9 Beratung bei der Durchfihrung und Dokumentation von Gefahrdungsbeurteilungen gem.
- Gefahrstoffverordnung
- Biostoffverordnung einschl. der Schutzstufenfestlegung
- Bildschirmarbeitsverordnung

1.10 Beratung bei der Erstellung von Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffverordnung sowie
Biostoffverordnung

1.11 Sicherheitstechnische Beratung, auch externer Ingenieurburos, zur Planung, Ausfiihrung und
Unterhaltung von Betriebsanlagen bei Neu- und Umbauten

1.12 Sicherheitstechnische Beratung bei Planung, Beschaffung und Einsatz von technischen Ar-
beitsmitteln, der Einfihrung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen

1.13 Sicherheitstechnische Beratung bei der Auswahl persénlicher Schutzausristung (PSA)

1.14 Beratung zur ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplatzen, des Arbeitsablaufes
und der Arbeitsumgebung
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1.15

1.16

Sicherheitstechnische Beurteilung von Betriebsanlagen, technischen Arbeitsmitteln
und Arbeitsverfahren insbesondere vor deren Einfuhrung

Durchflihren von Unfalluntersuchungen und Erstellung von Jahresunfallstatistiken

Leistungskatalog des Sicherheitstechnischen Dienstes

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

2.1

Hinweis:

Erstellung, Dokumentation und Interpretation von
- orientierenden Gefahrstoffmessungen
- Klimamessungen
- Beleuchtungsmessungen
- Schallpegelmessungen

Mitwirkung bei Schulungen zu betrieblichen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes, z. B. Ladungssicherung, Schulung gem. Gefahrstoffverordnung (Bereich Strale)

Mitarbeit bei Projektmallinahmen zu betrieblichen und betriebstibergreifenden Arbeits- und
Gesundheitsschutzthemen

Teilnahme an betrieblichen Arbeitsschutzausschusssitzungen
Sicherheitstechnische Beratung zum Einsatz von Fremdfirmen
Beratung zum betrieblichen Brandschutz
Zusammenarbeit bei Untersuchungen und Prufungen z. B.
der Unfallversicherungstrager
des Staatlichen Amtes fur Arbeitsschutz
der Berufsfeuerwehr
externer Ingenieurbiros

Mitwirkung bei der Schulung von Sicherheitsbeauftragten

Hinwirken auf sicherheitsgerechtes Verhalten der Beschaftigten durch Einzel- oder Grup-
pengesprache

Entwicklung bzw. Beschaffung von sicherheitstechnischem Informations- und Schulungsma-
terial

2. Zusatzliche Leistungen auBerhalb des ASiG (nach gesonderter Beauftragung)

Prufung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel gem. GUV-V A3
(UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie betrieblicher Strukturen kann eine Vor- bzw. Nacharbeit zur voll-
standigen betrieblichen Abarbeitung von Einzelleistungen durch die Vorgesetzten der jeweils betreuten
Betriebe / Betriebsbereiche bzw. deren Beauftragte nach Absprache erforderlich sein.
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Leistungskatalog des AMD
Stand 01/2008

Im Rahmen seiner Tatigkeit zur Erflllung der arbeitsmedizinischen Beratungsaufgaben
gemal § 3 ASiG in Verbindung mit dem Zweiten Abschnitt des Arbeitsschutzgesetzes kénnen beim
AMD folgende Einzelleistungen abgerufen werden:

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.1

A2
A3
14
15
.16
A7
18

B N - T . U N

1.20
1.21

1. Produkt Arbeitsmedizinische Betreuung

Untersuchungen nach arbeitsmedizinischen Grundsatzen (spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorge)

Untersuchungen gem. GefStoffV (TRGS)

Untersuchungen gem. BioStoffV (TRBA)

Untersuchungen zur Eignungsfeststellung gem. UVVen

Untersuchungen gem. Jugendarbeitsschutzgesetz

Untersuchungen gem. Arbeitszeitrechtsgesetz (Nachtarbeit)

Untersuchungen in Verbindung mit dem MuSchG und der MuSchRiV
Untersuchungen auf Wunsch des Versicherten (§ 11 ArbSchG)

Allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (§ 3 ASIG)

Unterweisungen, Referententatigkeit zu arbeitsmedizinischen Aspekten
Gefahrdungsbeurteilungen, Erfassung und Dokumentation arbeitsmedizinischer
Aspekte einschliel3lich Begehung

Betriebsanweisungen, Erstellung u. Dokumentation arbeitsmedizinischer Aspekte
Begehungen von Arbeitsstatten mit Dokumentation arbeitsmedizinischer Beurteilung
Beratung des Betriebes (Ergonomie, Gesundheitsférderung, PSA)

Beratung der Beschaftigten

Impfungen, beruflich indiziert

Arbeitsschutzausschuss, Beteiligung und Bearbeitung arbeitsmedizinischer Belange
Seminarangebot Trager AMD

Erste-Hilfe im Betrieb, Beratung zu Organisation — Ausbildung — Material
Betriebssprechstunde

Arbeitsmedizinisches Gutachten
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Leistungskatalog des AMD

Darlber hinaus kdénnen folgende arztliche Leistungen erbracht werden:
2. Produkt Personalarztliches/Personalentwicklung

2.1 REHA-Einleitung, arbeitsmedizinisches Gutachten
2.2 Wiedereingliederung Schwerbehinderter

2.3 Wiedereingliederung Langzeiterkrankter

2.4 Entwdhnungsbehandlung, arztliches Gutachten
2.5 Entwdhnungsbehandlung, Sozialbericht

2.6 Einstellungsuntersuchungen

2.7 Eignungsuntersuchungen gem. § 3 Abs. 4 TV6D
2.8 Psychosoziale Beratung / Fihrungskrafte

2.9 Psychosoziale Beratung / Beschéftigte

210 FuUhrungskrafteseminar ,Umgang mit suchterkrankten Beschaftigten im Betrieb®

3. Weitere Leistungen

3.1 Untersuchungen zur Feststellung des Sehvermdgens gem. Fahrerlaubnisverordnung
3.2 Untersuchungen zur kérperlichen Eignung gem. Fahrerlaubnisverordnung

3.3 Sonstige / Einzelauftrag
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Anlage

Vordrucke

1. Pflichteniibertragung - Vom Oberbiirgermeister auf Dezernenten
2. Pflichteniibertragung - Vom Dezernent auf Amts-/Institutsleiter
3. Pflichteniibertragung - Von Amts-/Institutsleiter auf anderen MA
4. Vordrucke zur Gefahrdungsbeurteilung
5. Arbeitsmittel- Datenblatt
6. Vordruck zur Dokumentation der Priifung
7. Leiter Kontrollblatt
8. Vordruck fiir Betriebsanweisungen fiir Arbeitsmittel
9. Vordruck Arbeitsstoff. Erfassung/ Gefahrstoffkataster
10.Vordruck Gefahrdungsbeurteilung gem. GefStoffV
11. Vordruck zur Dokumentation der Ersatzstoffsuche
12.Vordruck fiir Betriebsanweisungen gem. GefStoffV
13.Vordruck zur Gefahrdungsbeurteilung gem. Biostoffverordnung
14. Vordruck fiir Betriebsanweisung gem. Biostoffverordnung
15. Vordruck zur Dokumentation der Unterweisung
16. Vordruck fiir die schriftliche Beauftragung als Maschinenfiihrer
17. Kontrollblatt zur Begehung
18. Vordruck zur Ersthelfererfassung
19. Vordruck zur Verbandkastenkontrolle
20. Vordruck zu Auflistung der Sicherheitsbeauftragten
21. Vordruck Personliche Schutzausriistung
22. Vordrucke zur Unfallanzeige fiir Beschiftigte fiir Beamte
23. Checkliste Telearbeitsplatz

24. Checkliste fiir den Inhalt einer Betriebsanleitung nach der EG-Maschinenrichtlinie
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https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/01UebertrOB.pdf
file://///duisburg.loc/IV-04/Benutzer/du007334/Download/02UebertrUnternehmerpflichten%20(16).pdf
file://///duisburg.loc/IV-04/Benutzer/du007334/Download/02UebertrUnternehmerpflichten%20(16).pdf
file:///U:/Download/03UebertrAmtsl%20(1).pdf
file://///duisburg.loc/IV-04/Gruppen/Datenstruktur%20ab%20%202015/IV-04%20-%20Arbeitssicherh.%20u.%20-medizin/HandbuchAMS/Vordrucke/04gefbe.doc
file:///U:/Download/05amitdat.pdf
file:///U:/Download/06pruefdoku.pdf
file:///U:/Download/07Leiterkontrollblatt.doc
file:///U:/Download/08betrm.doc
file:///U:/Download/09arbgefkat%20(1).pdf
file:///U:/Download/10gefbegef.pdf
file:///U:/Download/11ersatzstoff%20(1).pdf
file://///duisburg.loc/IV-04/Benutzer/du007334/Download/12betrgefst.doc
file:///U:/Download/13gefbebio%20(2).pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/14betrbio.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/15%20Unterweisungsnachweis.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/16beauftr.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/17begehkont.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/18ersthel.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/19verkastenkontr.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/20sichbeauft.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/21psa.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/20Dienstunfallmeldung%20für%20Beamtinnen%20und%20Beamte.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/23Telearbeitsplatz.pdf
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/24ChecklisteBetriebsanweisung.doc

2006/42/EG
25.Ermittlung Personliche Schutzausriistung — FuRschutz

Vordrucke

26. Ermittlung Personliche Schutzausristung — Schutzhandschuhe
27. Ermittlung Personliche Schutzausriistung — Schutzkleidung

28. Ermittlung Personliche Schutzausriistung — Schutzkleidung - Warnkleidung
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https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/24ChecklisteBetriebsanweisung.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/25psaFussschutz.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/26psaSchutzhandschuhe.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/27psaSchutzkleidung.doc
https://intranet.duisburg.loc/microsites/arbeitsmedizin/_210216/28psaWarnkleidung.doc

